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PKH Prozesskostenhilfe 
PKHRL Prozesskostenhilfe-Richtlinie 
ProdHG Produkthaftungsgesetz 
Prot. Protokoll 
ProzRB Der Prozess-Rechts-Berater 
PStG Personenstandsgesetz 
PStV Personenstandsverordnung 
 
RabelsZ Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 
RAG Reichsarbeitsgericht 
Rb. Rechtsbank (Niederlande) 



Abkürzungsverzeichnis 

XIX  

Rbeistand Der Rechtsbeistand 
RBerG Rechtsberatungsgesetz 
RdA Recht der Arbeit 
RdL Recht der Landwirtschaft (Jahr, Seite) 
Rdn. Randnummer 
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ReichsschuldenO Reichsschuldenordnung 
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RGSt Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen (1.1880–77.1944; Band, Seite) 
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RVG Rechtsanwaltsvergütungsgesetz 
RzW Rechtsprechung zum Wiedergutmachungsrecht 
 
s. siehe 
S. Seite/Satz 
S. C. Supreme Court 
s.a. siehe auch 
s.o. siehe oben 
s.u. siehe unten 
SaBremR Sammlung des bremischen Rechts 
SachenRBerG Sachenrechtsbereinigungsgesetz 
Sachg Sachgebiet 
SächsVBl Sächsische Verwaltungsblätter 
SAE Sammlung arbeitsrechtlicher Entscheidungen der Vereinigung der Arbeitgeber-

verbände 
ScheckG Scheckgesetz 
SchiedsVZ Zeitschrift für Schiedsverfahren 
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SGB Sozialgesetzbuch 
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VG Verwaltungsgericht 
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VV Vergütungsverzeichnis 
VVaG Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit 
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VwGO Verwaltungsgerichtsordnung 
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ZEuP Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (Jahr, Seite) 
ZfA Zeitschrift für Arbeitsrecht 
ZfB Zeitschrift für Betriebswirtschaft 
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Der heutige Urkunden- und Wechselprozess ist Ergebnis einer langen geschichtli-

chen Entwicklung. Er gehört in die Gruppe der sog. summarischen Prozesse. Dieser Be-
griff bezeichnete im gemeinen Recht sämtliche Verfahrensarten, die vom ordentlichen 
Verfahren durch Vereinfachungen abwichen, sei es in formeller Hinsicht oder im Hin-
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blick auf die Beweisanforderungen1 (unbestimmte summarische Verfahren). Als be-
stimmte summarische Verfahren bildeten sich der Mandats-, der Arrest- und der Exeku-
tivprozess heraus, die man als Vorläufer des Mahn-, des Arrest- und des Urkunden- bzw. 
Wechselprozesses ansehen kann.2 

Der Exekutivprozess als Wurzel des Urkunden- und Wechselprozesses bezweckte 
wie die übrigen summarischen Verfahren des gemeinen Rechtes in erster Linie Prozess-
beschleunigung, aber nicht durch Festlegung besonderer Verfahrensregeln, sondern 
durch Beweisbeschränkungen.3 Dieses Prinzip wurde beibehalten. Der ursprüngliche 
Exekutivprozess hat mit dem Urkunden- und Wechselprozess heutiger Prägung darüber 
hinaus allerdings wenig Übereinstimmungen. Er basierte auf einem besonderen Verfah-
ren des italienischen Prozessrechtes im 12. Jh., das durchgeführt wurde, wenn sich der 
Schuldner in einer Urkunde zu einer Schuld bekannt hatte und daraus ohne Weiteres 
vollstreckt werden konnte.4 Den Gerichtsurkunden wurden in der Folgezeit Notariatsur-
kunden, später auch weitere öffentliche und danach sogar private Urkunden gleichge-
stellt, sofern sie die entsprechende Unterwerfungsklausel in sich trugen (sog. clausula 
guarentigiae).5 Der ursprüngliche Exekutivprozess erinnert damit stärker an die Zwangs-
vollstreckung aus notariellen Urkunden, wie sie die ZPO in §§ 794 Abs. 1 Nr. 5, 800 kennt. 
Da die Praxis jedoch im Laufe der Zeit immer mehr auf die Exekutivklausel verzichtete, 
wandelte sich die Prozessart insoweit um, als später die Urkunde stärker in den Vorder-
grund trat und sich so die heutige Prozessform entwickelte. 

Der Urkunden-, Wechsel- und Scheckprozess gehört auch im geltenden Recht in 
den Zusammenhang besonderer Verfahrensarten, zu denen ebenfalls das Mahnverfah-
ren, §§ 688–703d, sowie das Verfahren auf einstweiligen Rechtsschutz, §§ 916–945. 

In der Praxis haben Urkunden- sowie Wechsel- und Scheckprozess keine große Be-
deutung. So wurden 2003 vor den Amtsgerichten 0,3% der erledigten Verfahren in dieser 
Prozessart geführt, 1,5% vor den Landgerichten.6 Dies mag zum einen daran liegen, dass 
die Einlassungs- und Ladungsfristen nicht kürzer sind als im regulären Verfahren – ab-
gesehen vom Wechsel- und Scheckprozess, § 604 Abs. 2, 3 –, zum anderen, dass der Klä-
ger nach § 600 Abs. 2 i.V.m. § 302 Abs. 4 Satz 3, 4 u.U. einer Schadensersatzpflicht aus-
gesetzt ist,7 wenn er im Nachverfahren revidiert wird. Soweit es um grundpfandrechtlich 
gesicherte Forderungen geht, macht man zudem in großem Umfang von vollstreckbaren 
Urkunden Gebrauch, da diese dem Gläubiger eine prozessual erheblich günstigere Posi-
tion verschaffen.8 

Andererseits ist eine Klage im Wege des Urkundenprozesses stets in Erwägung zu 
ziehen; wenn ein besonderes Interesse des Mandanten an einem (schnellen) Vorbehalts-
urteil besteht, will sich der Anwalt keinem Schadensersatzanspruch aussetzen.9 

Der Zweck des Urkundenprozesses, zu dem Wechsel- und Scheckprozess eine Un-
terart bilden, liegt wie im gemeinen Recht darin, dem Kläger schneller als im ordentli-
chen Verfahren einen vorläufig vollstreckbaren Titel zu verschaffen, aus dem nach § 708 
Nr. 4 darüber hinaus die Zwangsvollstreckung ohne Sicherheitsleistung betrieben wer-
 _____ 
1 Olzen FS Zeuner (1994) 455 ff.; zu diesen sog. unbestimmten summarischen Verfahren vgl. auch Martin 
§§ 245 ff. 
2 Behringer 106 f.; Endemann §§ 262 ff.; Hahn/Mugdan 386 f. 
3 Hahn/Mugdan 387; Linde 299; Schmidt/Richard § 91 IV; Seuffert 623. 
4 Endemann §§ 262 ff.; Peters 14 ff. 
5 Vgl. Endemann §§ 262 ff.; Hahn/Mugdan 387; Martin §§ 251 ff. 
6 Statistisches Bundesamt 2004, Fachserie 10, Reihe 2.1 S. 20, 44. 
7 Rosenberg/Schwab/Gottwald ZPR § 163 Rdn. 2; Teske JZ 1995, 472. 
8 Vgl. dazu Olzen DNotZ 1993, 211 ff. 
9 BGH ZIP 1994, 1555, 1557; Prütting/Gehrlein/Hall § 592 Rdn. 18. 
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den kann.10 Insofern weist das Verfahren Ähnlichkeit mit dem Arrestprozess bzw. mit 
dem Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Verfügung auf. Anders als der einstwei- 
lige Rechtsschutz erreicht der Urkundenprozess die Beschleunigung aber nicht durch 
eine Reduzierung des Beweismaßes – indem er etwa Glaubhaftmachung, § 294, genügen 
ließe –, sondern durch eine Beschränkung der zulässigen Beweismittel. So hat der Kläger 
im Urkundenprozess alle anspruchsbegründenden Tatsachen durch Urkunden zu bewei-
sen, § 592. Macht der Beklagte Gegenrechte geltend, so bedürfen diese ebenfalls des Be-
weises durch Urkunden oder durch Parteivernehmung, um im Urkundenprozess beacht-
lich zu sein, §§ 595 Abs. 2, 598. 

Die Kehrseite der beschleunigten Beschaffung eines vollstreckbaren Titels ist, dass 
die Entscheidung bei bloßem Widerspruch des Beklagten nicht in materielle Rechtskraft 
erwächst, sondern nur unter Vorbehalt ergeht, § 599. Der Rechtsstreit bleibt im ordentli-
chen Verfahren anhängig, § 600 Abs. 1, wo nunmehr über die vom Beklagten erhobenen 
Einwendungen umfassend Beweis erhoben wird. So erreicht das Gesetz die notwendige 
Wahrung der Rechte des Beklagten auf rechtliches Gehör gem. Art. 103 Abs. 1 GG, indem 
das Urteil zunächst vorläufig ergeht.11 Das ist auch insofern geboten, als der Beklagte an 
der Errichtung der anspruchsbegründenden Urkunden nicht beteiligt zu sein braucht. Es 
besteht also die Gefahr, dass er einem Urkundenprozess ausgesetzt ist, ohne ihn in ir-
gendeiner Weise veranlasst zu haben.12 

Teilweise wurde deswegen gefordert, de lege ferenda nur noch solche Urkunden als 
Grundlage für den Urkundenprozess zuzulassen, an deren Errichtung der Beklagte durch 
Unterzeichnung mitgewirkt hat. Weiterhin muss nach dieser Ansicht aus der Urkunde zu 
entnehmen sein, dass der Schuldner mit einer Zwangsvollstreckung nach lediglich 
summarischer gerichtlicher Prüfung einverstanden ist.13 Ausschlaggebend für diese Ein-
schränkung sei, dass ein vollstreckbarer Titel unter Verkürzung des rechtlichen Gehörs 
nur bei freiwilligem Verzicht des Schuldners mit Art. 103 Abs. 1 GG vereinbart werden 
könne.14 Letztlich würde mit diesem Vorschlag eine Annäherung an den gemeinrechtli-
chen Exekutivprozess vollzogen, denn auch bei diesem war eine Unterwerfungserklä-
rung des Schuldners notwendige Voraussetzung.15 

Nur in Ausnahmefällen führt der Urkundenprozess zu einem endgültigen Ergebnis. 
Endurteile ergehen, wenn die Klage unbegründet ist, weil schon ihre Schlüssigkeit fehlt 
bzw. eine Einrede des Beklagten entgegensteht, § 597 Abs. 1, ferner als Versäumnisurteil 
gegen den Kläger, § 330, oder bei Klageverzicht, § 306, schließlich bei Anerkenntnis, 
§ 307, oder Säumnis des Beklagten, § 331. Allerdings muss in letzterem Fall der Klage-
grund vollständig mit Urkunden belegt worden sein, § 597 Abs. 2. 

Für das Verfahren im Urkundenprozess gelten die allgemeinen Bestimmungen ein-
schließlich der §§ 348 ff., sofern sich aus den §§ 592 ff. nichts anderes ergibt. Besonderhei-
ten gegenüber dem ordentlichen Verfahren, etwa der Ausschluss der Widerklage, § 595 
Abs. 1, dienen der Beschleunigung. Eine Aussetzung nach §§ 148, 149 ist mit dem Zweck 
des Urkundenprozesses grundsätzlich nicht vereinbar und daher unzulässig.16 Die Rspr. 
lässt eine Aussetzung in Ausnahmefällen jedoch zu, insbesondere, wenn im Urkunden-
prozess mit einer Forderung aufgerechnet wird, mit der schon in einem anderen Verfah- _____ 
10 Vgl. Teske JZ 1995, 472. 
11 Krit. MünchKomm/Braun Vor §§ 592 ff. Rdn. 3; ebenfalls Hertel 192 f./53 ff. 
12 MünchKomm/Braun Vor §§ 592 ff. Rdn. 3. 
13 Hertel 92. 
14 Hertel 79. 
15 Vgl. Rdn. 1. 
16 Stein/Jonas/Schlosser § 592 Rdn. 2; differenzierend: Musielak/Voit § 592 Rdn. 13; a.A. 2. Aufl. § 592  
A IIc 3; Althammer ZZP 117 (2004) 500, 502 ff. 
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ren aufgerechnet wurde.17 Es gibt verfahrensrechtliche Besonderheiten im Wechsel- und 
Scheckprozess.18 

Aus der Formulierung „kann“ in § 592 folgt, dass der Kläger die Wahl hat, seinen 
Anspruch entweder im Urkundenprozess oder im ordentlichen Verfahren zu verfolgen. 
Da die Verfahren denselben Streitgegenstand haben, ist es dem Kläger jedoch verwehrt, 
in beiden Verfahrensarten gleichzeitig zu klagen. Jede Klage begründet die anderweitige 
Rechtshängigkeit, § 261 Abs. 3 Nr. 1.19 Die Ansicht, aus § 596 lasse sich ableiten, eine im 
Urkundenprozess erhobene Klage werde durch eine neue Klage im ordentlichen Verfah-
ren nachträglich unzulässig, überzeugt nicht.20 Vielmehr schließen sich die Klagen wech-
selseitig aus. Eine negative Feststellungsklage des Verpflichteten ist möglich, wird aber 
wegen der generellen Subsidiarität der Feststellungsklage unzulässig, wenn der Berech-
tigte Klage, auch im Urkundenprozess, erhebt.21 Der Kläger der negativen Feststellungs-
klage kann der ihm ungünstigen Kostenfolge durch eine Erledigungserklärung entgehen. 

Die Vereinbarung, einen bestimmten Anspruch nicht im Urkundenprozess einzu-
klagen, ist wegen der Dispositionsbefugnis des Klägers wirksam.22 Ein Verstoß gegen 
diese Bindung hat aber keine unmittelbare verfahrensrechtliche Wirkung, sondern wird 
im Prozess nur auf Einrede des Beklagten beachtet.23 Dies ist damit zu begründen, dass 
die Vereinbarung jederzeit abgeändert werden kann. Klagt der Kläger im Urkundenpro-
zess und wendet sich der Beklagte nicht dagegen, so liegt ein Abänderungsvertrag vor.24 
Zwar gilt dieser Aspekt nicht, wenn der Beklagte der mündlichen Verhandlung fern-
bleibt. Aber die ZPO geht auch an anderer Stelle davon aus, dass sich derjenige auf eine 
Vereinbarung berufen muss, der aus ihr Rechte ableitet, vgl. § 1032 Abs. 1. Nach entspre-
chender Einrede des Beklagten wird die Klage als in der gewählten Prozessart unstatthaft 
abgewiesen.25 

Von der generellen Vereinbarung, einen Anspruch nicht im Urkundenprozess einzu-
klagen, ist der Fall zu unterscheiden, dass sich der Beklagte auf die Einrede des Schieds-
vertrages, § 1032 Abs. 1, beruft. Hier muss durch Auslegung des Schiedsvertrages ermittelt 
werden, ob der Ausschluss der staatlichen Gerichtsbarkeit nur das reguläre Erkenntnis-
verfahren oder auch die besonderen Verfahrensarten der ZPO erfassen sollte.26 Generell 
wird angenommen, dass die Parteien wegen der Beschleunigungsfunktion durch eine 
Schiedsvereinbarung nicht die Geltendmachung der Ansprüche im Wechselprozess aus-
schließen wollen.27 Dies ist aber nicht ohne Weiteres auf den Urkundenprozess übertrag-
bar. Vielmehr schließt die Schiedsabrede einen Urkundenprozess regelmäßig aus.28 
 _____ 
17 BGH NJW-RR 2004, 1000, 1001; zust. Musielak/Voit § 592 Rdn. 13. 
18 Vgl. § 602 Rdn. 1 ff. 
19 RGZ 160, 338, 344 f. 
20 So aber 2. Aufl. § 592 C IIIa 3; MünchKomm/Braun Vor §§ 592 ff. Rdn. 5. 
21 MünchKomm/Braun Vor §§ 592 ff. Rdn. 5; Stein/Jonas/Schlosser § 593 Rdn. 6. 
22 RGZ 160, 241, 242; MünchKomm/Braun § 592 Rdn. 8; Stein/Jonas/Schlosser § 593 Rdn. 19; a.A. 2. Aufl. 
§ 592 D III. 
23 BGH NJW 2001, 3549, 3550; BGH WM 1973, 144; RGZ 160, 241, 243 f.; Zöller/Greger Vor § 592 Rdn. 4; 
Rosenberg/Schwab/Gottwald ZPR § 66; allg. zur Zulässigkeit von Prozessverträgen Zeiss/Schreiber ZPR 
Rdn. 260; Teubner/Künzel MDR 1988, 720, 724 f.; a.A. Stein/Jonas/Schlosser § 592 Rdn. 19 unter Hw. auf 
Schlosser Einverständliches Parteihandeln im Zivilprozeß (1968) 72 f. 
24 Teubner/Künzel MDR 1988, 720, 724 f. 
25 BGH NJW 2001, 3549, 3550; MünchKomm/Braun § 592 Rdn. 8. 
26 BGH NJW 1994, 136; OLG Düsseldorf WM 1995, 1488 für den generellen Ausschluss der Einrede; ausf. 
Schütze FS Trinkner 1995, 399, 404 ff.; vgl. auch § 592 Rdn. 2. 
27 BGH NJW 1994, 136; Musielak/Voit § 592 Rdn. 15. 
28 BGH JR 2007, 69, 70 m. zust. Anm. Elsing; Musielak/Voit § 592 Rdn. 15; Zöller/Greger Vor § 592 Rdn. 3; 
a.A. OLG Düsseldorf OLG-Report 1998, 225 ff. 
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Abreden über den Verfahrensgang sind hingegen unwirksam. Insbesondere ste-
hen die speziellen Statthaftigkeitsvoraussetzungen nicht zur Disposition.29 Der Umstand, 
dass sie eine klare Abgrenzung zum ordentlichen Verfahren gewährleisten und damit 
auch dem öffentlichen Interesse an einer geordneten Rechtspflege dienen,30 entzieht sie 
der Parteidisposition.31 Dementsprechend ist auch eine Heilung derartiger Verfahrens-
mängel durch rügelose Hinnahme nach § 295 ausgeschlossen.32 

Obwohl der Kläger somit die Wahl zwischen Urkundenprozess und ordentlichem 
Verfahren hat, steht eine einstweilige Verfügung, durch die dem Kläger der Gebrauch 
einer Urkunde untersagt wird, einem von ihm angestrengten Urkundenprozess entge-
gen, unabhängig von der Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen diese einstwei-
lige Verfügung überhaupt ergehen kann.33 Die Wahl des Klägers findet in der entgegen-
stehenden Gerichtsentscheidung ihre Grenze. Jedoch besteht für ihn die Möglichkeit, 
sich dagegen zur Wehr zu setzen. 

Einen Klageausschluss genereller Art bildet Art. VIII Abschnitt 2b des Abkommens 
über den Internationalen Währungsfonds vom 1./22.7.1944 (Bretton-Woods-Abkommen), 
das sich auch auf die besonderen Verfahrensarten der ZPO bezieht. Von diesem Abkom-
men erfasste Devisengeschäfte können nicht Gegenstand eines Urkunden-, Wechsel- oder 
Scheckprozesses sein.34 § 46 Abs. 2 Satz 2 ArbGG schließt den Urkunden-, Wechsel- und 
Scheckprozess im arbeitsgerichtlichen Verfahren aus; bzgl. der sachlichen Zuständigkeit 
bei der Begebung von Wechseln und Schecks im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses.35 

Ob Ansprüche aus Wohnraummietverhältnissen Gegenstand des Urkundenprozes-
ses sein können, ist umstritten.36 Z.T. wird das Verfahren bei Mietzinsansprüchen als 
unstatthaft angesehen, da es den Beklagten in seiner Verteidigung beschränke. Der im 
Mietvertrag vereinbarte Mietzins wird gem. § 536 Abs.1 BGB bei Mängeln gesetzlich ge-
mindert. Dies kann der Beklagte im Urkundenprozess nicht nachweisen.37 Der Mieter 
müsste also zunächst zur vollen Zahlung verurteilt werden und könnte auch die Voll-
streckung nur durch Sicherheitsleistung nach § 711 abwenden.38 Argumentiert wird fer-
ner mit dem Prinzip des „sozialen Mietrechts“.39 Dieser Ansicht ist aber mit dem BGH 
nicht zu folgen. Der Mieter ist im Urkundenprozess genauso schlechter gestellt wie der 
Beklagte in anderen Rechtsgebieten auch. Eine teleologische Reduktion des § 592 kommt 
nicht in Betracht.40  

In gebührenrechtlicher Hinsicht gelten im Urkundenprozess die allgemeinen Be-
stimmungen. Die Gerichtskosten 1. Instanz belaufen sich zwar wie bei jedem allgemei-
nen Verfahren auf 3,0 Gebühren, Nr. 1210 KV GKG, im Berufungsrechtszug 4,0 Gebühren, 
Nr. 1220 KV GKG. 

 _____ 
29 RGZ 160, 241; Zöller/Greger Vor § 592 Rdn. 5. 
30 Ähnlich Stein/Jonas/Schlosser § 592 Rdn. 14. 
31 Zöller/Greger § 295 Rdn. 4. 
32 Stein/Jonas/Schlosser § 592 Rdn. 14. 
33 RGZ 69, 123, 124; Stein/Jonas/Schlosser § 592 Rdn. 19; a.A. 2. Aufl. § 592 D III; allg. zu der auf 
Unterlassung gerichteten einstweiligen Verfügung vgl. MünchKomm/Heinze Vor § 935 Rdn. 24 ff. 
34 OLG Düsseldorf NJW 1990, 1424. 
35 Vgl. § 603 Rdn. 2. 
36 Ausf. Michalski ZMR 1996, 637 m.w.N.; Späth ZMR 2011, 354 ff. 
37 MünchKomm/Braun Vor §§ 592 ff. Rdn. 3a. 
38 MünchKomm/Braun Vor §§ 592 ff. Rdn. 3a. 
39 AG Brandenburg NZM 2002, 382; Blank NZM 2000, 1083, 1086. 
40 BGH NJW 2005, 2701 (Bespr. Keller JURA 2006, 443); so auch MünchKomm/Braun Vor §§ 592 ff. 
Rdn. 3a; Börstinghaus NZM 1998, 89, 92; Malitz MDR 1997, 899; Michalski ZMR 1996, 637; Röth/Scheidgen 
BerlAnwBl. 2011, 231, 232; Späth ZMR 2011, 354, 356. 
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Besonderheiten gelten in Bezug auf das Nachverfahren, das zusammen mit dem 
Vorbehaltsurteil eine Instanz darstellt, so dass nicht erneut Gerichtsgebühren anfallen.41 

Dennoch führt Beendigung des Verfahrens durch Anerkenntnisurteil im Urkunden-
prozess zur Ermäßigung der Verfahrensgebühr auf 1,0 nach Nr. 1211 Nr. 2 Kostenverzeich-
nis, auch wenn die Geltendmachung der Rechte im Nachverfahren vorbehalten wird.42 
Rechtsmittel gegen das Vorbehaltsurteil sowie anschließend gegen das Endurteil führen 
zu zwei unterschiedliche Rechtsmittelverfahren.43 Es fallen keine Urteilsgebühren an.44 

Für die Anwaltskosten gilt das Nachverfahren als besonderer Rechtsstreit gem. 
§ 17 Nr. 5 RVG. Die Prozessgebühr des Urkundenprozesses ist jedoch auf die entsprechende 
Gebühr des Nachverfahrens anzurechnen, Nr. 3100 Abs. 2 VV RVG. Die vergleichsweise 
Kostenübernahme durch eine Partei erfasst ohne gegenteilige Anhaltspunkte sowohl die 
Kosten des Vor- als auch des Nachverfahrens.45  

Eine für den Urkundenprozess gewährte Prozesskostenhilfe erstreckt sich auf das 
Nachverfahren, weil es sich um einen Rechtszug i.S.d. § 119 Abs. 1 Satz 1 handelt.46 

 
§ 592 Olzen 
§ 592  
Zulässigkeit 
 
Ein Anspruch, welcher die Zahlung einer bestimmten Geldsumme oder die 

Leistung einer bestimmten Menge anderer vertretbarer Sachen oder Wertpapiere 
zum Gegenstand hat, kann im Urkundenprozess geltend gemacht werden, wenn 
die sämtlichen zur Begründung des Anspruchs erforderlichen Tatsachen durch 
Urkunden bewiesen werden können. Als ein Anspruch, welcher die Zahlung einer 
Geldsumme zum Gegenstand hat, gilt auch der Anspruch aus einer Hypothek, ei-
ner Grundschuld, einer Rentenschuld oder einer Schiffshypothek. 
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 _____ 
41 Musielak/Voit § 592 Rdn. 17; Prütting/Gehrlein/Hall § 592 Rdn. 19. 
42 OLG Hamburg OLG-Report 2005, 456; Lappe NJW 2005, 263, 265. 
43 Musielak/Voit § 592 Rdn. 17. 
44 Zöller/Greger Vor § 592 Rdn. 8. 
45 OLG Hamm Rpfl. 1975, 322. 
46 OLG Kiel JW 1926, 2590; Stein/Jonas/Bork § 119 Rdn. 3. 
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I. Die besonderen Statthaftigkeitserfordernisse des Verfahrens 
 
§ 592 stellt für die Zulässigkeit des Urkundenprozesses besondere Voraussetzungen 

auf. Neben §§ 593 Abs. 1, 595 Abs. 3 regelt die Vorschrift die Statthaftigkeit des Verfah-
rens. Sie ist zu bejahen, wenn die Klage auf Geldzahlung, Leistung vertretbarer Sachen 
bzw. die in Satz 2 benannten Ansprüche gerichtet ist und die klagebegründenden Tatsa-
chen durch Urkunden bewiesen werden können. Darüber hinaus muss eine entspre-
chende Erklärung erfolgen, § 593 Abs. 1, und der Beweis durch Vorlegung der Urkunden 
in der mündlichen Verhandlung angetreten werden, § 595 Abs. 3. Erfüllt der Kläger diese 
speziellen Erfordernisse nicht, wird die Klage als im Urkundenprozess unstatthaft abge-
wiesen, § 597 Abs. 2.1 Im ordentlichen Verfahren kann aber ohne Weiteres eine neue Kla-
ge erhoben werden. Die Statthaftigkeit betrifft also lediglich die Durchsetzbarkeit des 
Anspruchs in der gewählten Verfahrensart.2 

Daneben müssen für die Zulässigkeit einer Klage im Urkundenprozess die allgemei-
nen Sachurteilsvoraussetzungen vorliegen. Fehlt es hieran, wird die Klage als unzu-
lässig abgewiesen. In diesem Fall kann zwar ebenfalls eine neue Klage im ordentlichen 
Verfahren erhoben werden. Es kommt aber nur dann zu einer Entscheidung in der Sa-
che, wenn die fehlende Sachurteilsvoraussetzung erfüllt wurde. Eine Besonderheit der 
Zulässigkeit besteht darin, dass die Einrede des Schiedsvertrages der Statthaftigkeit des 
Scheck- und Wechselprozesses nicht entgegenstehen soll. Dies folgert man aus dem Be-
schleunigungszweck des Verfahrens.3 

 
 
II. Der Gegenstand des Verfahrens 
 
1. Vorliegen einer Leistungsklage. Gem. § 592 Satz 1 ist der Urkundenprozess statt-

haft, wenn der Anspruch auf Zahlung einer bestimmten Geldsumme oder Leistung einer 
bestimmten Menge anderer vertretbarer Sachen i.S.d. § 91 BGB oder auf Wertpapiere ge-
richtet ist. Erforderlich ist damit eine Leistungsklage. Feststellungs- und Gestaltungs-
klagen sind im Urkundenprozess dagegen ausgeschlossen.4 Dies ergibt sich aus dem 
zwingenden Wortlaut der Vorschrift, aber auch aus dem Zweck des Verfahrens, der auf 
schnelle Erlangung eines Vollstreckungstitels gerichtet ist. 

Diesem Ziel werden Gestaltungs- und Feststellungsklagen nicht gerecht, auch wenn 
sie beziffert sind,5 da sie nur im Hinblick auf die Kostenentscheidung einen vollstre-
ckungsfähigen Inhalt haben. Deshalb sind auch die Zwischenfeststellungsklage gem. 
§ 256 Abs. 2 und die Klage auf Erteilung einer Vollstreckungsklausel, § 731,6 ausgeschlos-
sen, die ebenfalls feststellenden Charakter haben.7 Ferner können die prozessualen Ge-
staltungsklagen, vgl. §§ 722, 767, 771, nicht im Urkundenprozess erhoben werden. 

Demgegenüber sind Klagen auf zukünftige Leistung gem. §§ 257, 258, 259 im Ur-
kundenprozess zulässig.8 Im Rahmen des § 257 muss aber stets beachtet werden, dass die 
 _____ 
1 Vgl. auch § 597 Rdn. 2. 
2 Baumbach/Lauterbach/Hartmann § 597 Rdn. 7; MünchKomm/Braun § 592 Rdn. 1; Lepczyk JuS 2010,  
30. 
3 BGH NJW 1994, 136; OLG Düsseldorf WM 1995, 1488; vgl. auch Vor §§ 592–605a Rdn. 10 und § 602  
Rdn. 1. 
4 BGH WM 1979, 614; BGHZ 16, 207, 213; BGH WM 2012, 1696; MünchKomm/Braun § 592 Rdn. 5; 
Musielak/Voit § 592 Rdn. 3; Stein/Jonas/Schlosser § 592 Rdn. 2; Thomas/Putzo/Reichold § 592 Rdn. 4. 
5 A.A. 2. Aufl. B Ia 2. 
6 Stein/Jonas/Schlosser § 592 Rdn. 2. 
7 Thomas/Putzo/Reichold § 592 Rdn. 4. 
8 OLG Hamburg OLGRspr 5, 57; OGHZ 4, 227; Stein/Jonas/Schlosser § 592 Rdn. 2. 
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einzuklagenden Ansprüche nicht von einer Gegenleistung abhängen dürfen.9 Das Ur-
kundenverfahren führt den Kläger nicht weiter als der ordentliche Prozess. Dementspre-
chend sind z.B. Rentenansprüche nach §§ 843, 844 BGB uneingeschränkt, Mietzinsforde-
rungen dagegen nur bezüglich der fälligen Beträge einklagbar.10 

Abgesehen von den Klagen auf zukünftige Leistung ist es jedoch unerheblich, ob der 
Anspruch von einer Gegenleistung abhängt und die Verurteilung zur Leistung damit nur 
Zug um Zug, § 274 Abs. 1, 322 Abs. 1 BGB, erfolgen darf.11 Der Umstand, dass dies im Mahn-
verfahren ausgeschlossen ist, § 688 Abs. 2 Nr. 2, beeinflusst nicht die Zulässigkeit einer 
entsprechenden Klage im Urkundenprozess. Mit dieser Sonderregelung sollten lediglich 
Streitfragen, die sich im früheren Zahlungsbefehlsverfahren ergeben hatten, ausgeräumt 
werden.12 

Auch die beschränkte Erbenhaftung, §§ 780 ff., steht einer Klage im Urkundenpro-
zess nicht entgegen, da sie nur die Zwangsvollstreckung betrifft.13 

 
2. Sonderproblem: Feststellungsklagen nach §§ 179 ff. InsO. Str. wird die Statt-

haftigkeit des Urkundenverfahrens beurteilt, wenn über das Vermögen des Beklagten 
vor oder während des Urkundenprozesses das Insolvenzverfahren eröffnet wird.14 Der 
letztgenannte Fall führt zur Aussetzung des Verfahrens nach § 240. Der Gläubiger kann 
dann nach § 180 Abs. 2 InsO den Prozess aufnehmen und auf Feststellung der Forderung 
zur Insolvenztabelle nach §§ 179 ff. InsO klagen. 

Ein Teil der Literatur15 bejaht die Statthaftigkeit dieser Klage im Urkundenprozess 
ausnahmsweise, und zwar mit der Begründung, dass es sich um die Feststellung bezif-
ferter Geldforderungen handele16 und der Gläubiger seinen Anspruch gegen den Ge-
meinschuldner nur auf diesem Wege geltend machen könne. Die Klage auf Feststellung 
zur Insolvenztabelle solle zur Befriedigung des Gläubigers führen, wenn auch in den 
Modalitäten des Insolvenzrechts.17 Angeführt wird ferner § 180 Abs. 1 InsO, welcher auf 
die Klage im ordentlichen Verfahren insgesamt, also auch auf den Urkundenprozess, ver-
weise.18 Schließlich bezieht man sich auf den Vorteil des Klägers, nach Erstreiten eines 
Vorbehaltsurteils die Verfahrensinitiative gem. § 179 Abs. 2 InsO auf den Widerspre-
chenden zu verlagern.19 

Dem steht allerdings neben dem eindeutigen Wortlaut des § 592 der Zweck des Ur-
kundenverfahrens entgegen, einem durch Urkunden legitimierten Gläubiger möglichst 
schnell einen vollstreckbaren Titel zu verschaffen.20 Denn die Feststellung zur Insolvenz-
tabelle im Vorbehaltsurteil führt gerade nicht zur Befriedigung des Klägers, da nach 
§ 189 Abs. 2 InsO die Insolvenzdividende bei einer unter Vorbehalt erfolgten Verurtei-
lung, § 599, nicht ausgezahlt werden darf. Deshalb besteht kein Grund, den Beklagten  _____ 
9 Thomas/Putzo/Reichold § 257 Rdn. 2; ausf. Bussmann MDR 2004, 674 ff. 
10 LG Bonn NJW 1986, 264. 
11 RGZ 56, 301, 303; OGHZ 4, 228; MünchKomm/Braun § 592 Rdn. 2. 
12 BT-Drucks. 7/2729 S. 96; MünchKomm/Schüler § 688 Rdn. 12. 
13 Stein/Jonas/Schlosser § 592 Rdn. 2a. 
14 Umfassend zu diesem Problemkreis noch für die KO Teske ZZP 99 (1986) 185 ff. 
15 MünchKomm/Braun § 592 Rdn. 6; MünchKomm-InsO/Schumacher § 180 Rdn. 7; Stein/Jonas/Schlosser 
§ 592 Rdn. 2a; Zöller/Greger § 592 Rdn. 3; Uhlenbruck InsO § 180 Rdn. 11; Rosenberg/Schwab/Gottwald ZPR 
§ 163 Rdn. 7; Teske ZZP 99 (1986) 185, 196; ferner 2. Aufl. § 592 B I a 2; z.T. auch in der Rspr.: LG 
Frankfurt/M. Urteil vom 5.7.2006 – 2 – 20 = 457/01 Bespr. Tetzlaff ZInsO 2007, 652 f. 
16 2. Aufl. § 592 B Ia 2; Zöller/Greger § 592 Rdn. 3. 
17 Stein/Jonas/Schlosser § 592 Rdn. 2a; Uhlenbruck InsO § 180 Rdn. 11. 
18 Teske ZZP 99 (1986) 185, 191 f. 
19 Stein/Jonas/Schlosser § 592 Rdn. 2. 
20 Vgl. Vor §§ 592–605a Rdn. 4. 
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der Gefahr eines möglicherweise falschen Vorbehaltsurteils auszusetzen.21 Diesem Ein-
wand lässt sich nicht der – unter entstehungsgeschichtlichen Gesichtspunkten durchaus 
zutreffende22 – Hinweis auf § 180 Abs. 2 InsO entgegensetzen. Obwohl die Vorschrift einen 
Generalverweis enthält, müssen dennoch die jeweiligen Verfahrenseigenarten beachtet 
werden. Mit der Rspr.23 ist deshalb die auf Feststellung gerichtete Klage nach §§ 179 ff. InsO 
als im Urkundenprozess unstatthaft anzusehen. Die Wiederaufnahme eines durch Insol-
venzeröffnung unterbrochenen Urkundenprozesses leitet vielmehr automatisch in das 
ordentliche Verfahren über,24 und zwar in entsprechender Anwendung von § 596.  

Erst recht muss eine Klage im Urkundenprozess unstatthaft sein, wenn über das 
Vermögen des Beklagten nicht während des Urkundenprozesses das Insolvenzverfahren 
eröffnet wird, sondern der Gläubiger von vornherein die Feststellung zur Insolvenztabel-
le in dieser Verfahrensart verfolgen möchte.25 

Ein bisher wenig behandeltes Problem ergibt sich aber, wenn das Insolvenzverfah-
ren nach Erlass des Vorbehaltsurteils eröffnet wird, also während des Nachverfah-
rens.26 Nach der Ansicht, die das Urkundenverfahren auf Leistungsklagen beschränkt, 
führt dies dazu, dass ein Vorbehaltsurteil bei Fortsetzung des Prozesses im ordentlichen 
Verfahrensgang gegenstandslos werden müsste, eine Situation, die das Gesetz, wie sich 
in § 269 Abs. 3 Satz 1 zeigt, durchaus kennt. Dagegen spricht jedoch, dass das Gericht im 
Nachverfahren die Statthaftigkeit des Urkundenprozesses nicht mehr prüft, sondern in 
diesem Punkt gebunden ist, unabhängig davon, wieweit man im Übrigen die Bindungs-
wirkung fasst.27 Da im Nachverfahren eine Klageänderung hin zur Feststellungsklage 
allgemein als zulässig erachtet wird,28 gilt dies erst recht für die Klage gem. §§ 179 ff. 
InsO. Die hier verbotene Beschränkung betrifft also nur die Insolvenz vor Klageerhebung 
oder während des Vorverfahrens. 

 
 
3. Das Klageziel 
 
a) Die klagbaren Ansprüche nach § 592 Satz 1. Geldansprüche i.S.d. Norm haben 

die Zahlung eines bestimmten Geldbetrages zum Inhalt, gleich ob es sich um inländische 
oder ausländische Währung handelt oder ob der Wert in einer bestimmten Münzsorte 
angegeben ist.29 

Vertretbare Sachen i.S.d. § 91 BGB unterscheiden sich von anderen Sachen gleicher 
Art nicht durch ausgeprägte Individualisierungsmerkmale und sind von daher i.d.R. aus-
tauschbar,30 allerdings nicht, wenn die Sache zur Stückschuld geworden ist, § 243 Abs. 2 
BGB. Zu den vertretbaren Sachen gehören auch Wertpapiere, wobei es sich um Namens-, 
Order- oder Inhaberpapiere handeln kann.31 Etwas anderes gilt jedoch, wenn diese num- _____ 
21 BGH WM 1979, 614. 
22 Vgl. Hahn, Die gesamten Materialien zu den Reichsjustizgesetzen (1881) Bd. IV, 327. 
23 BGH WM 1979, 614 (für die Feststellung einer Forderung zur Vergleichstabelle); RGZ 32, 230, 231; OLG 
München NJW 1985, 983; OLG Hamm MDR 1967, 929; aus der Literatur ebenso: Baumbach/Lauterbach/ 
Hartmann § 592 Rdn. 4; Musielak/Voit § 592 Rdn. 3; Thomas/Putzo/Reichold § 592 Rdn. 4; Tetzlaff ZInsO 
2007, 652 f. 
24 OLG Hamm MDR 1967, 929; Baumbach/Lauterbach/Hartmann § 592 Rdn. 4; Thomas/Putzo/Reichold 
§ 592 Rdn. 4. 
25 A.A. 2. Aufl. B Ia 2; Stein/Jonas/Schlosser § 592 Rdn. 2a; Teske ZZP 99 (1986) 185, 202. 
26 Vgl. dazu allein Stein/Jonas/Schlosser § 592 Rdn. 2a. 
27 Vgl. § 600 Rdn. 29 ff. 
28 Vgl. § 600 Rdn. 17. 
29 Stein/Jonas/Schlosser § 592 Rdn. 3. 
30 BGH NJW 1971, 1794. 
31 Stein/Jonas/Schlosser § 592 Rdn. 3. 
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mernmäßig bezeichnet und damit individualisiert wurden.32 Keine Wertpapiere sind 
GmbH-Anteile.33 

Gegenstand des Urkundenprozesses sind also insgesamt Gattungsschulden, § 243 
Abs. 1 BGB. Ausschlaggebend für diese Beschränkung ist der Gedanke der leichteren 
Rückerstattung für den Fall, dass das Vorbehaltsurteil im Nachverfahren aufgehoben 
wurde.34 

Im Urkundenprozess sind Klagen unstatthaft, die sich auf Leistung unvertretbarer 
Sachen oder auf ein Tun oder Unterlassen des Schuldners, z.B. auf Beglaubigung einer 
Abtretung35 oder Abnahme einer Werkleistung, richten. Dies gilt auch, wenn derartige 
Ansprüche mit einem an sich geeigneten Klagegegenstand nach § 260 verbunden wur-
den.36  

Ebenso ist auch eine Stufenklage, § 254, unzulässig, da sie in ihrem ersten Teil auf 
Auskunft und somit auf einen im Urkundenprozess nicht verfolgbaren Anspruch zielt.37 
Weitere Beispiele für im Urkundenprozess unzulässige Klagen betreffen solche auf Ab-
gabe einer Willenserklärung38 oder auf Befreiung von einer Schuld.39 

Für die Statthaftigkeit des Urkundenprozesses kommt es dagegen nicht darauf an, 
worin der Rechtsgrund des Anspruchs oder der wirtschaftliche Zweck der Leistung liegt.40 
Aus diesem Grund können auch Klagen auf Zahlung an einen Dritten41 oder auf Hinterle-
gung42 bei einem Dritten zum Zwecke der Kautionsleistung43 im Urkundenprozess gel-
tend gemacht werden. Die Klage auf Zahlung an den Kläger und einen Dritten, z.B. im 
Fall des § 1281 BGB, ist ebenfalls zulässig.44 

 
b) Besonderheiten einzelner Ansprüche nach § 592 Satz 1. Klagen wegen Geld-

ansprüchen sind im Urkundenprozess der Regelfall.45 Auch Ansprüche auf Zahlung des 
Wohnraummietzinses können im Urkundenprozess durchgesetzt werden.46 Ansprüche 
aus dem WEG sind ebenfalls im Urkundenprozess durchsetzbar.47 

Ansprüche auf Werklohnzahlung aus dem Werkvertrag sind zulässiger Verfahrens-
gegenstand, ferner falls der Anspruch auf Abschlagszahlung, § 632a BGB48 oder die 
Rückzahlung zu viel gezahlter Abschläge.49 Die Abnahme des Werkes kann aber im Ur-
kundenprozess nicht verlangt werden und muss ggf. bei der Klage auf Werklohn im Ur-
kundenprozess mit den zulässigen Beweismitteln, beispielsweise einem schriftlichen 
Abnahmeprotokoll, nachgewiesen werden.50 

  _____ 
32 RGZ 10, 340, 341; MünchKomm/Braun § 592 Rdn. 3; Stein/Jonas/Schlosser § 592 Rdn. 3. 
33 OLG Köln DB 1994, 1078. 
34 Stein 70. 
35 A.A. RG HRR 33, 1265. 
36 Stein/Jonas/Schlosser § 592 Rdn. 4. 
37 MünchKomm/Braun § 592 Rdn. 7; Stein/Jonas/Schlosser § 592 Rdn. 4. 
38 OLG Köln MDR 1959, 1017. 
39 RG WarnRspr 1917, 236, 238. 
40 A.A. OLG Dresden SA 29, 143. 
41 Stein/Jonas/Schlosser § 592 Rdn. 3. 
42 A.A. RGZ 104, 34, 35. 
43 BGH NJW 1953, 1707. 
44 MünchKomm/Braun § 592 Rdn. 2; Stein/Jonas/Schlosser § 592 Rdn. 3; a.A. RGZ 104, 34, 36. 
45 Musielak/Voit § 592 Rdn. 5. 
46 Vgl. Vor §§ 592–605a Rdn. 14 
47 Musielak/Voit § 592 Rdn. 5. 
48 OLG Köln NZBau 2006, 45 ff. 
49 LG Halle NZBau 2005, 521 f. 
50 Musielak/Voit § 592 Rdn. 5; Lembecke BauR 2009, 19, 20; Pauly ZGS 2007, 452; vgl. Rdn. 13. 
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Für Vergütungsansprüche des Geschäftsführers oder des Vorstands gegen die Ge-
sellschaft gilt der Ausschluss des Urkundenprozesses nach § 46 Abs. 2 Satz 2 ArbGG nicht 
analog, da die besondere Schutzbedürftigkeit, die das Arbeitsverhältnis zwischen Ar-
beitnehmer und Arbeitgeber kennzeichnet, diesem Dienstverhältnis fehlt.51 Hierbei hat 
der Kläger aber die Leistung der Dienste ebenfalls mit Urkunden nachzuweisen.52 Der 
Umstand, dass für den verlangten Betrag zunächst noch steuerrechtliche Berechnungen 
vorgenommen werden müssen, steht dem Urkundenprozess nicht entgegen.53 

 
c) Haftungsklagen nach § 592 Satz 2. Möglicher Gegenstand eines Urkundenpro-

zesses ist auch ein Anspruch aus einer Hypothek, §§ 1113, 1147 BGB, einer Grundschuld, 
§§ 1191, 1192 BGB, einer Rentenschuld, §§ 1199, 1200 BGB, oder einer Schiffshypothek.54 
Dies gilt nicht nur für den Kapitalbetrag, sondern für die von dem Pfandrecht gem. § 1118 
BGB mitumfassten Zinsen und Nebenleistungen, da § 592 Satz 2 insoweit keine Ein-
schränkung enthält.55 Weil der Anspruch aus Grundpfandrechten gem. §§ 1147, 1192 
BGB auf Duldung der Zwangsvollstreckung und damit nicht unmittelbar auf Zahlung 
gerichtet ist, enthält Satz 2 eine Ausnahme von dem oben geschilderten Prinzip des § 592 
Satz 1. Der Grund lag ursprünglich in der wirtschaftlichen Bedeutung der Haftungskla-
gen.56 In der Praxis sind jedoch an ihre Stelle regelmäßig vollstreckbare Urkunden i.S.d. 
§ 794 Abs. 1 Nr. 5 getreten. 

Aus § 1107 BGB sowie § 99 Abs. 1 LuftfzRG57 folgt, dass über die in § 592 Satz 2 ge-
nannten Fälle hinaus Klagen auf der Grundlage von Ansprüchen aus einer Reallast58 oder 
einem Registerpfandrecht an einem Luftfahrzeug im Urkundenprozess statthaft sind. 
Für Ansprüche aus einer Reallast ist jedoch zu beachten, dass diese auf Leistung vertret-
barer Sachen gerichtet sein müssen; auszuscheiden haben somit namentlich Dienstleis-
tungen.59 

Nach allgemeiner Ansicht können darüber hinaus in entsprechender Anwendung 
des § 592 Satz 2 auch alle weiteren Ansprüche auf Duldung der Zwangsvollstreckung 
im Urkundenprozess geltend gemacht werden.60 Dies betrifft etwa den Anspruch auf 
Duldung der Zwangsvollstreckung in ein Faustpfand, § 1204 BGB, in das Gesamtgut bei 
der Gütergemeinschaft, §§ 743, 745 Abs. 2, sowie in das dem Nießbrauch, § 737, der Tes-
tamentsvollstreckung, § 748 Abs. 2, oder dem kaufmännischen Zurückbehaltungsrecht 
unterliegende Vermögen, § 371 Abs. 3 HGB. 

 
d) Bestimmtheit des Anspruchs. Der im Urkundenprozess eingeklagte Anspruch 

muss hinreichend bestimmt sein. Dies gilt auch für Nebenforderungen.61 Bei alternativen 
Ansprüchen muss die Alternative bestimmt sein, wobei es nicht darauf ankommt, ob die 
Wahl beim Gläubiger oder Schuldner liegt. Ausreichend ist, dass sich der Anspruch aus  _____ 
51 Musielak/Voit § 592 Rdn. 5; Fischer NJW 2003, 333 f.; auch dazu Pesch NZA 2002, 957 ff. 
52 OLG Celle OLGR 2009, 473; OLG Schleswig MDR 2007, 292. 
53 Musielak/Voit § 592 Rdn. 5; Prütting/Gehrlein/Hall § 592 Rdn. 7; a.A. OLG Düsseldorf GmbHR 2005, 
991, 992. 
54 Gesetz über Rechte an eingetragenen Schiffen und Schiffsbauwerken vom 15.11.1940, RGBl I  
S. 1499. 
55 MünchKomm/Braun § 592 Rdn. 4. 
56 Stein/Jonas/Schlosser § 592 Rdn. 4. 
57 Gesetz über Rechte an Luftfahrzeugen vom 26.2.1959, BGBl I S. 57. 
58 BayObLGZ 1959, 83, 88. 
59 Dies ist insb. für Ansprüche aus einem sog. Altenteil von Bedeutung. 
60 MünchKomm/Braun § 592 Rdn. 4; Stein/Jonas/Schlosser § 592 Rdn. 4; krit. Prütting/Gehrlein/Hall 
§ 592 Rdn. 9. 
61 Stein/Jonas/Schlosser § 592 Rdn. 5. 
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gegebenen Faktoren errechnen lässt,62 wie etwa bei einem Zinsanspruch seit Kündigung 
oder Klageerhebung.63 

 
 
III. Die erforderliche Beweisführung 
 
Die zweite Statthaftigkeitsvoraussetzung des Urkundenprozesses besteht darin, dass 

die zur Begründung des Anspruchs erforderlichen Tatsachen allein durch Urkunden 
bewiesen werden können. Andernfalls ist die Klage als im Urkundenprozess unstatthaft 
abzuweisen, § 597 Abs. 2.64 Dies gilt auch dann, wenn die angebotenen Urkunden keine 
Beziehung zum Streitgegenstand aufweisen oder wenn sie sich zwar auf die Klage bezie-
hen, den geltend gemachten Anspruch aber nicht vollständig beweisen.65 Das Gesetz 
fasst also in problematischer Weise ein Begründetheitserfordernis, d.h. die erfolgreiche 
Beweisführung, gleichzeitig als von Amts wegen zu beurteilendes Statthaftigkeitserfor-
dernis auf.66 

 
 
1. Die beweisbedürftigen Tatsachen 
 
a) Der Umfang im Allgemeinen 
 
aa) Grundsätze. Nach § 592 sind alle zur Anspruchsbegründung notwendigen Tat-

sachen zu beweisen. Urkundlich zu belegen ist also der Klagegrund. 
Welche Voraussetzungen dazu gehören, richtet sich nach den allgemeinen Grund-

sätzen der Lehre von der Behauptungs- und Beweislast.67 Ausgehend von der materiellen 
Rechtsnorm fallen demnach alle für die Schlüssigkeit der Klage erforderlichen rechts-
begründenden Tatsachen unter § 592.68 Dies betrifft die Hauptforderung ebenso wie die 
Nebenansprüche, mit Ausnahme des § 605 Abs. 2, demzufolge bei Wechselnebenforde-
rungen Glaubhaftmachung genügt. 

Ein substantiiertes Bestreiten des Beklagten verändert nicht den Klagegrund, kann 
jedoch zu weiterer Substantiierung nötigen, deren Gegenstand ebenfalls mit Urkunden 
zu beweisen ist. Gleiches gilt für nachträgliche Ergänzungen oder Erweiterungen des 
Klageantrags nach §§ 263, 264.69 Schließlich bedürfen Rechtsverhältnisse, die für den 
Klagegrund als bestehend vorausgesetzt werden, des urkundlichen Beweises,70 wie z.B. 
ein Darlehnsvertrag, wenn ein Anspruch aus einer Hypothek geltend gemacht wird. Al-
lerdings genügt es, durch einen Hypothekenbrief, der den Inhalt einer nicht vorgelegten 
Darlehnsurkunde erwähnt, den Darlehnsvertrag mittelbar zu beweisen.71  

Ähnliches gilt für Inhaber- und Orderpapiere: Durch die Vorlage im Prozess wird 
zugleich die Inhaberschaft nachgewiesen.72  _____ 
62 BayObLG DNotZ 1976, 367. 
63 Vgl. auch Rdn. 17. 
64 MünchKomm/Braun § 592 Rdn. 9; Stein/Jonas/Schlosser § 597 Rdn. 3. 
65 MünchKomm/Braun § 592 Rdn. 10, 11; Stein/Jonas/Schlosser § 592 Rdn. 9; a.A. 2. Aufl. C IIb 2, die für 
den Fall, dass die Urkunden den geltend gemachten Anspruch nicht vollständig belegen konnten, die 
Klage als unbegründet abweisen wollte. 
66 Rosenberg/Schwab/Gottwald ZPR § 163 Rdn. 12. 
67 Rosenberg/Schwab/Gottwald ZPR § 163 Rdn. 11. 
68 Zöller/Greger § 592 Rdn. 8. 
69 RGZ 30, 405, 407; 5, 381, 383; Stein/Jonas/Schlosser § 592 Rdn. 13. 
70 Stein/Jonas/Schlosser § 592 Rdn. 13. 
71 RG SA 54, 358; Stein/Jonas/Schlosser § 592 Rdn. 13; vgl. zum mittelbaren Beweis durch Urkunden 
auch Rdn. 48. 
72 OLG Frankfurt SeuffArch 49 (1894) 67. 
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Nicht von der Vorschrift erfasst werden damit Einwendungen des Beklagten, Repli-
ken, Dupliken etc.73 Für diese gilt vielmehr § 595 Abs. 2. Ebenso unterliegen die Prozess-
voraussetzunge nicht dem Erfordernis des § 592.74  

Auch ausländische Rechtsnormen, Gewohnheitsrechte und Satzungen fallen nicht 
unter § 592. Bedürfen diese des Beweises, ist § 293 einschlägig.75 

 
bb) Einzelfälle. Zum Klagegrund zählt ferner die Sachlegitimation der Parteien,76 

die dem Kläger das geltend gemachte Recht bzw. dem Beklagten die geltend gemachte 
Verbindlichkeit zuweist.77 Dementsprechend ist bei einer Klage aus zediertem Recht die 
Abtretung durch Urkunden zu beweisen,78 unabhängig davon, ob es sich um eine rechts-
geschäftliche Abtretung oder eine cessio legis handelt.79 Eine Quittung nach § 410 BGB 
braucht jedoch nicht vorgelegt zu werden, da diese erst bei Empfang der Leistung zu 
übergeben ist.80 Im Fall der Überweisung der Forderung zur Einbeziehung nach § 835 
Abs. 1 Fall 1 muss der Kläger den Überweisungsbeschluss vorlegen.81 Von der Sachlegi-
timation zu unterscheiden ist die Identität von Kläger und Beklagten. Diese gehört nicht 
zum Klagegrund.82 Dementsprechend fällt auch der Nachweis, wer Inhaber einer kauf-
männischen Firma ist, nicht unter § 592,83 sondern unter § 595 Abs. 2.84 

Wird der Beklagte für ein Handeln seines Vertreters in Anspruch genommen, insbe-
sondere wenn die Urkunde vom Vertreter ausgestellt wurde, so muss der Kläger die Ver-
tretungsmacht nachweisen.85 Dies gilt auch, wenn der Vertreter mit dem Namen des Ver-
tretenen unterzeichnet hat.86 Denn der Beweis wirksamer Stellvertretung lässt sich damit 
allein nicht führen. 

Wurde dagegen der Kläger vertreten, ist der Nachweis der Vertretungsmacht nicht er-
forderlich, sondern nur ein Handeln in seinem Namen. Dies ergibt sich daraus, dass bei 
einem vollmachtlosen Handeln des Vertreters in der Klageerhebung eine nachträgliche 
Genehmigung, § 177 Abs. 1 BGB, liegt, mit der Folge, dass ein bis dahin schwebend un-
wirksamer Vertrag rückwirkend Wirksamkeit erlangt,87 § 184 Abs. 1 BGB. 

Bei Inanspruchnahme eines Bürgen sind auch Hauptforderung und Übernahme der 
Bürgschaft durch Urkunden zu beweisen.88 Durch Vorlegung der Bürgschaftsurkunde 
kann das Bestehen der Hauptschuld inzident bewiesen werden, wenn in ihr die Dar-
lehnshingabe erwähnt wurde.89 Hingegen muss bei der Bürgschaft auf erstes Anfordern 
die Hauptschuld weder bewiesen noch schlüssig dargelegt werden.90 

  _____ 
73 LG Koblenz NJW 1956, 1258 für den Minderungseinwand gegen einen Mietzinsanspruch. 
74 Zu den dabei auftretenden Besonderheiten vgl. Rdn. 36. 
75 BGH NJW-RR 1997, 1154; Stein/Jonas/Schlosser § 592 Rdn. 12. 
76 RGZ 41, 412, 413; 3, 377, 379; Stein/Jonas/Schlosser § 592 Rdn. 8. 
77 Thomas/Putzo/Reichold Vor § 253 Rdn. 39. 
78 Hahn/Mugdan 391. 
79 MünchKomm/Braun § 592 Rdn. 10. 
80 RGZ 56, 302, 303. 
81 OLG Hamburg HGZ 1927, 227. 
82 RGZ 41, 407, 410. 
83 RGZ 41, 407, 410; KG OLGRspr 3, 351. 
84 Stein/Jonas/Schlosser § 592 Rdn. 8. 
85 RGZ 115, 311, 316 f.; OLG Karlsruhe BB 1971, 1384. 
86 Stein/Jonas/Schlosser § 592 Rdn. 8. 
87 OLG Hamburg OLGRspr 7, 296; OLG Marienwerder SeuffArch 55 (1900) 364, 365; MünchKomm/Braun 
§ 592 Rdn. 10; Stein/Jonas/Schlosser § 592 Rdn. 8. 
88 RGZ 97, 162; MünchKomm/Braun § 592 Rdn. 10. 
89 Vgl. hierzu bereits Rdn. 23 und Rdn. 48. 
90 BGH NJW 1994, 380 f.; Lang WM 1999, 2329, 2334. 
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Die für ein Rechtsgeschäft notwendigen behördlichen Genehmigungen gehören 
zum Klagegrund und sind dementsprechend durch Urkunden zu belegen.91 Bei einer fa-
miliengerichtlichen Genehmigung muss auch die Mitteilung gem. § 1829 Abs. 1 Satz 1 BGB 
nachgewiesen werden,92 da sie gem. Satz 2 Wirksamkeitserfordernis ist. 

Demgegenüber sind die Genehmigung des Familiengerichts bei § 112 BGB sowie der 
Nachweis der Ermächtigung des gesetzlichen Vertreters im Rahmen von §§ 112, 113 BGB 
Replik gegenüber dem Einwand der fehlenden Geschäftsfähigkeit.93 

Die Frage, ob die Fälligkeit zum Klagegrund gehört, muss differenziert beantwortet 
werden.94 Wurde sie nachträglich durch Stundungsabrede hinausgeschoben, ist die Be-
hauptung der Fälligkeit Replik gegenüber der entsprechenden Einrede des Beklagten, so 
dass § 595 Abs. 2 eingreift.95 Anders, wenn der Anspruch von vornherein betagt oder be-
dingt war: Der Fristablauf oder der Bedingungseintritt gehört in diesem Fall zum Klage-
grund und unterliegt § 592.96 Entsprechendes gilt für die Anfechtung oder rechtzeitige 
Kündigung, etwa bei einem Darlehn gem. § 488 BGB.97 Hierbei ist zu beachten, dass die 
Kündigung auch in der Klageerhebung liegen kann.98 Dies ist dann von Bedeutung,99 
wenn die Kündigung durch einen Dritten erfolgte und dessen Vertretungsmacht nicht 
urkundlich belegt werden kann. Im Hinblick auf die Kündigungsfrist des § 488 Abs. 3 
BGB richtet sich die Klage in diesem Fall auf zukünftige Leistung, was aber auch im Ur-
kundenprozess zulässig ist.100 Da die besonderen Prozessbedingungen der §§ 257, 258, 
259 nicht zum Klagegrund gehören, ist deren Nachweis durch Urkunden nicht erforder-
lich.101 

Bei Verpflichtung des Klägers zur Vorleistung i.S.d. § 320 Abs. 1 Satz 1 BGB, etwa 
gem. § 614 BGB, gehört die Feststellung, dass die Leistung erbracht sei, zum Klage-
grund.102 Im Übrigen ist seine Behauptung der Erfüllung jedoch bei allen Vertragsfor-
men, also auch bei einem gegenseitigen Vertrag, als Replik gegenüber der Einrede des 
nichterfüllten Vertrages zu sehen.103 

Bei Mietminderungen aufgrund von Mängeln, die nach Vertragsschluss auftreten, 
muss der Mieter nach der Rspr. grundsätzlich die Minderungsgründe durch Urkunden 
nachweisen, nicht aber, wenn die Mietsache unstreitig von Anfang an mangelhaft war.104 

Die Behauptung, dass keine rechtzeitige Abnahme nach § 12 Nr. 5 Abs. 1 VOB/B ver-
langt worden sei, gehört bei einer Werklohnklage nicht zum Klagegrund.105 

Ein Kläger, der einen Saldoanspruch geltend gemacht, muss im Rahmen seiner pro-
zessualen Wahrheitspflicht die Abzugsposten ebenfalls darlegen.106 
 _____ 
91 Stein/Jonas/Schlosser § 592 Rdn. 7. 
92 Stein/Jonas/Schlosser § 592 Rdn. 10. 
93 Stein/Jonas/Schlosser § 592 Rdn. 10; Baumgärtel/Laumen Handbuch der Beweislast 1991 Bd. 1 § 112 
Rdn. 1 und § 113 Rdn. 1; a.A. 2. Aufl. C IIIb 1. 
94 Ausf. zu diesem Problem Baumgärtel/Strieder § 271 Rdn. 1 ff. 
95 RGZ 68, 605 f.; Stein/Jonas/Schlosser § 592 Rdn. 7; Baumgärtel/Strieder § 271 Rdn. 6. 
96 MünchKomm/Braun § 592 Rdn. 10. 
97 RG SA 46, 16; KG OLGRspr. 2, 29 f. 
98 RGZ 88, 375; KG OLGRspr 2, 31; Stein/Jonas/Schlosser § 592 Rdn. 7; a.A. Stern ZZP 32 (1904) 238, 243 ff. 
99 A.A. OLG Hamburg OLGRspr 31, 72, das bei einer Kündigung durch einen Dritten den Nachweis der 
Vollmacht verlangte. 
100 Vgl. Rdn. 5. 
101 Stein/Jonas/Schlosser § 592 Rdn. 7. 
102 RG JW 1914, 101; OLG München JW 1921, 766; OLG Hamburg OLGRspr 31, 72. 
103 OLG Karlsruhe BadRspr 1906, 20; OLG Hamburg HGZ 47, 85; Stein/Jonas/Schlosser § 592 Rdn. 9. 
104 OLG Düsseldorf MDR 2008, 1235. 
105 OLG Stuttgart NJW-RR 1986, 898 = EWiR § 12 VOB/B 1/86, S. 517 m. Anm. Siegburg. 
106 BGH NJW 2007, 3425, 3428 Tz 24 f. 
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b) Entbehrlichkeit der Beweisführung. Im ordentlichen Verfahren bedürfen un-
streitige, § 138 Abs. 3, zugestandene, § 288, und offenkundige, § 291, Tatsachen nicht des 
Beweises. Nach der Rspr.107 und dem überwiegenden Teil der Literatur108 gilt dies auch 
im Urkundenprozess, da dort die allgemeinen Beweisvorschriften anwendbar seien. Dar-
über hinaus betrachtet man es als einen übertriebenen Formalismus, eine Klage im Ur-
kundenprozess als unstatthaft abzuweisen, wenn der Beweis zwar nicht lückenlos durch 
Urkunden geführt, wohl aber der Anspruch gemeinsam mit Urkunden und unstreitigen, 
zugestandenen oder offenkundigen Tatsachen bewiesen werden kann.109 

Eine Minderansicht will dagegen von den Beweisgrundsätzen des ordentlichen Ver-
fahrens abweichen,110 zum einen unter Hinweis auf den Wortlaut des § 592, „sämtliche“, 
zum anderen mit Blick auf die Entstehungsgeschichte der Verfahrensart. Nach den Moti-
ven111 sollte der vollständige Beweis aller zur Anspruchsbegründung erforderlichen Tat-
sachen „eine Bedingung des klägerischen Prozessrechts“ sein. Weiterhin heißt es dort, 
dass der Beweis „vollständig und urkundlich geführt sein müsse, ehe die Verteidigung 
des Beklagten in Frage kommt“.112 Die Mindermeinung stützt ihre Betrachtungsweise  
darüber hinaus systematisch durch einen Vergleich mit § 597 Abs. 2. Danach sind die 
anspruchsbegründenden Tatsachen auch im Säumnisfall des Beklagten zu beweisen, ob-
wohl sie nach der allgemeinen Vorschrift des § 331 Abs. 1 als zugestanden gelten müss-
ten. Nichtbestreiten des anwesenden Beklagten könne den Urkundenbeweis deshalb 
nicht entbehrlich machen. Andernfalls werde der säumige Beklagte besser gestellt als 
der Erschienene.113 

Diese Argumente haben Gewicht. Sie wiegen schwerer als der unberechtigte Vorwurf 
des Formalismus, den die h.M. erhebt. Folgendes ist zu beachten: Ein im Urkundenpro-
zess erfolgtes Geständnis führt nicht nur zur Entbehrlichkeit des Beweises der betreffen-
den Tatsache, sondern schneidet dem Beklagten darüber hinaus alle nicht urkundlich 
beweisbaren Einwendungen ab, § 598. Als Rechtsfolge eröffnet der Urkundenprozess 
dem Kläger die Möglichkeit, sich einen ohne Sicherheitsleistung vollstreckbaren Titel, 
§ 708 Nr. 4, zu verschaffen. Diese Vorteile wollte die ZPO aber nur dem Kläger zubilligen, 
welcher die klagebegründenden Behauptungen vollständig durch Urkunden beweisen 
kann, und zwar im Hinblick auf deren besondere Beweiskraft.114 Deshalb müssen sowohl 
unstreitige, § 138 Abs. 3, als auch zugestandene Tatsachen, § 288, durch Urkunden be-
wiesen werden. Andernfalls wäre streng genommen ein Urkundenprozess ohne Urkun-
den möglich, wenn die klagebegründenden Tatsachen unter den Parteien unstreitig 
sind.115 
 _____ 
107 BGHZ 173, 366; BGH WM 1985, 738; BGHZ 62, 286 = NJW 1974, 1199 und 1512, 1513 m. abl. Anm. Bull = 
JZ 1974, 679 m. Anm. Stürner = JR 1974, 426 m. zust. Anm. Bassenge; RGZ 142, 303, 306; RG JW 1934, 1347, 
1348 m. Anm. Bartels; OLG Düsseldorf BauR 2010, 819; OLG Köln BauR 2008, 129, 131; OLG Frankfurt WM 
1995, 2079, 2080; so auch OLG Köln OLGZ 1994, 467 ff., das fordert, dass grundsätzlich unstreitige 
Tatsachen durch Urkunden belegt werden müssen, jedoch Lücken in der Beweisführung zulässt. 
108 Baumbach/Lauterbach/Hartmann § 592 Rdn. 9; Stein/Jonas/Schlosser § 597 Rdn. 4; Zöller/Greger 
§ 592 Rdn. 10; Beckmann 105 ff.; Eickmann/Oellerich JA 2007, 43, 45; Hövelberndt JuS 2003, 1105 f.; 
Habscheid ZZP 96 (1983) 313 ff. 
109 BGHZ 62, 286, 292; OLG Köln OLGZ 1994, 468; OLG Köln ZIP 1982, 1424, 1426. 
110 MünchKomm/Braun § 592 Rdn. 14; Zöller/Greger § 592 Rdn. 11; Gloede MDR 1966, 103 und MDR 1974, 
895; Stürner NJW 1972, 1257; Hertel 132 ff. 
111 Hahn/Mugdan 391. 
112 Gloede MDR 1974, 895. 
113 MünchKomm/Braun § 592 Rdn. 14. 
114 MünchKomm/Braun § 592 Rdn. 14; Stürner NJW 1972, 1257, 1258. 
115 So aber Stein/Jonas/Schlosser § 597 Rdn. 4 und OLG Jena MDR 1997, 975; das OLG Frankfurt WM 
1995, 2079, 2081 fordert mindestens eine Urkunde. 
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Etwas anderes gilt für die offenkundigen Tatsachen, § 291. Da diese ohne Weiteres 
belegbar sind, ist ein urkundlicher Nachweis hier sowohl unter den Aspekten der Rechts-
klarheit als auch der Rechtssicherheit überflüssig.116 Dass ein Anspruch ausschließlich 
mit offenkundigen Tatsachen belegt werden könnte, scheint nicht vorstellbar. Deshalb 
besteht die Gefahr eines Urkundenprozesses ohne Urkunden nicht.117 Für gerichtskun-
dige Tatsachen gilt dieser Grundsatz jedoch dann nicht, wenn ihre Feststellung eine 
besondere Sachkunde des Gerichts voraussetzt. Denn dann ersetzt das Gericht den Sach-
verständigenbeweis und die von diesem zu erklärenden Tatsachen sind keinem Urkun-
denbeweis zugänglich.118 

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass sich das Problem nicht stellen kann, 
wenn der Beklagte den Anspruch des Klägers anerkennt, § 307.119 Darum erfolgt keine 
Sachprüfung und die Statthaftigkeitsvoraussetzungen des § 592 müssen nicht eingehal-
ten werden.120 

 
c) Besonderheiten bei Prozessvoraussetzungen. Für die gem. § 56 von Amts we-

gen zu berücksichtigenden Zulässigkeitsvoraussetzungen gelten nicht die Beweismittel-
beschränkungen der §§ 592, 595 Abs. 2,121 sondern die Regeln des Freibeweises,122 womit 
das Gericht neben den gesetzlichen Beweismitteln auch andere Erkenntnisquellen nut-
zen darf.123 

Dabei bleibt es auch, sofern bei der Prüfung der Sachurteilsvoraussetzungen ma-
teriellrechtliche Fragen zu erörtern sind, für die eigentlich die Beweismittelbeschrän-
kungen der §§ 592, 595 Abs. 2 zur Anwendung gelangen.124 Dies ist z.B. der Fall, wenn für 
die Prozessfähigkeit eines Minderjährigen eine Ermächtigung des gesetzlichen Vertreters 
bzw. Genehmigung des Familiengerichts nach §§ 112, 113 BGB zu klären ist oder wenn es 
um die Vertretungsmacht eines gesetzlichen Vertreters geht. In diesen Fällen unterliegt 
also die Prüfung der §§ 112, 113 BGB bzw. der Vertretungsmacht des gesetzlichen Vertre-
ters nicht dem Erfordernis des urkundlichen Nachweises.125 Entsprechendes muss gelten, 
wenn beispielsweise bei der Prüfung der Prozessführungsbefugnis die Zustimmung eines 
Ehegatten nachzuweisen ist.126 

Das für die Sachurteilsvoraussetzungen Gesagte gilt ebenso für die prozesshindern-
den Einreden, z.B. die Einrede des Schiedsvertrages, § 1032 Abs. 1.127 Hier sind die Be-
weismittel nicht auf Urkunden beschränkt. Zu beachten ist schließlich, dass im Urkun-
denprozess wie im ordentlichen Verfahren über Prozessvoraussetzungen besonders  
verhandelt werden kann, § 280.128 
 _____ 
116 RGZ 113, 17, 19; 109, 70, 71; MünchKomm/Braun § 592 Rdn. 12; Stein/Jonas/Schlosser § 592 Rdn. 11 
und § 597 Rdn. 4; Stürner NJW 1972, 1257, 1260 mit Ausnahme der gerichtskundigen Tatsachen. 
117 Stürner NJW 1972, 1257, 1260. 
118 So OLG Karlsruhe GRUR 1995, 263, 264 für einen Patentrechtsstreit. 
119 MünchKomm/Braun § 592 Rdn. 12; Rosenberg/Schwab/Gottwald ZPR § 163 Rdn. 12. 
120 Zöller/Greger § 592 Rdn. 6. 
121 RGZ 160, 334, 346; MünchKomm/Braun § 592 Rdn. 15. 
122 BGH NJW 1987, 2875; RGZ 160, 334, 346; BAG NJW 1972, 1216; für Strengbeweis Stein/Jonas/Schlosser 
§ 592 Rdn. 5; Zöller/Greger § 592 Rdn. 9; Peters ZZP 88 (1975) 296. 
123 Thomas/Putzo/Reichold Vor § 284 Rdn. 6. 
124 Vgl. Rdn. 19. 
125 Zu beachten ist, dass durch den Nachweis im Rahmen der Prüfung der Sachurteilsvoraussetzungen 
der Nachweis der entsprechenden Voraussetzung auf der Ebene des Klagegrundes entbehrlich wird; diese 
ist sodann gerichtskundig, § 291. 
126 Stein/Jonas/Schlosser § 592 Rdn. 9; a.A. KG ZZP 52 (1927) 202. 
127 BGH NJW 1986, 2765; ausf. § 595 Rdn. 16. 
128 RGZ 71, 14. 
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2. Geeignete Urkunden und Beweisführung 
 
a) Herstellung der Urkunde. Der notwendige Beweis kann mit allen Urkunden 

i.S.d. §§ 415 ff. angetreten werden.129 Damit sind jegliche durch Schriftzeichen verkörper-
ten Gedankenäußerungen verwendbar.130 Unerheblich bleibt dabei, ob es sich um öffent-
liche bzw. amtlich beglaubigte oder private Urkunden handelt.131 Auch eine Unterschrift 
ist kein notwendiger Bestandteil der Urkunde, wie sich aus §§ 416, 439 Abs. 2 ergibt. Die 
Urkunde kann gedruckt, PC- oder handgeschrieben132 sowie in Stenographie oder in 
fremder Sprache verfasst sein. In letzterem Fall darf das Gericht jedoch eine Übersetzung 
verlangen, § 142 Abs. 3.133 

Da es auf die Herstellungsart nicht ankommt, stellen auch (praktisch selten) Tele-
gramm und Telefax taugliche Urkunden i.S.d. § 592 dar,134 nicht aber elektronische Do-
kumente. Sie sind Anscheinsobjekte gem. §§ 371 Abs. 1 Satz 2, 371a.135 Als Ausdruck, z.B. 
einer E-Mail, haben sie jedoch Urkundsqualität und sind damit zulässig.136 Dagegen ist 
für den Gebrauch einer Fotokopie im Urkundenprozess zumindest eine anwaltliche Be-
glaubigung erforderlich, die im Zivilprozess einer amtlichen gleichsteht, § 169 Abs. 2.137 
Denn bei einer Fotokopie handelt es sich im Unterschied zum Telefax nicht um das für 
den Empfänger bestimmte Original der Erklärung.138 Zum Beweisantritt in solchen Fällen 
§ 595 Rdn. 30 f. 

Der Beklagte muss nicht an der Urkundenerrichtung mitgewirkt haben.139 Deshalb 
sind Urkunden, die ausschließlich vom Beweisführer stammen, etwa Handelsbücher, 
ebenso verwendbar wie Urkunden Dritter, z.B. Quittungen oder Abtretungsurkunden.140 
Dieser Grundsatz findet seine Grenze aber in schriftlich fixierten Gedankenerklärungen 
des Beweisführers, der sich nicht auf diesem Wege seine Beweise selbst verschaffen 
kann.141 Andernfalls wäre für den Urkundenbeweis weniger notwendig als eine Glaub-
haftmachung, die gem. § 605 Abs. 2 nur in Ausnahmefällen genügt. Eigene Urkunden 
des Beweisführers können deshalb nur indizielle Beweiskraft haben. 

Auch im Prozess errichtete Urkunden sind geeignet. So kann man mit der Urkunde 
über die Zustellung der Klage den Beweis der Kündigung antreten,142 sofern die Urkunde 
verfahrensrechtlich ordnungsgemäß zustande gekommen ist.143 
 _____ 
129 BGH WM 1983, 22; MünchKomm/Braun § 592 Rdn. 16; Zöller/Greger § 592 Rdn. 15; allg. zur Urkunde 
Schreiber Die Urkunde im Zivilprozeß (1982). 
130 BGHZ 65, 300, 301; Zöller/Geimer Vor § 415 Rdn. 2; Zeiss/Schreiber ZPR Rdn. 472; Teske JZ 1995, 472, 
473. 
131 Zöller/Greger § 592 Rdn. 15. 
132 Stein/Jonas/Schlosser § 592 Rdn. 16, zum schriftlichen Schuldanerkenntnis BGH WM 1983, 22. 
133 Zöller/Greger § 592 Rdn. 17. 
134 OLG Köln MDR 1991, 900; Stein/Jonas/Schlosser § 592 Rdn. 16; Zöller/Greger § 592 Rdn. 15. 
135 Prütting/Gehrlein/Hall § 592 Rdn. 14; OLG München vom 20.3.2012 7 U 3199/11 (zitiert nach juris). 
136 Musielak/Voit § 592 Rdn. 12; Prütting/Gehrlein/Hall § 592 Rdn. 14. Zum zivilprozessualen 
Urkundenbegriff unter Berücksichtigung neuer Übermittlungsformen vgl. Britz, Urkundenbeweisrecht und 
Elektroniktechnologie (1996) 99 ff. und insb. 132 ff. 
137 OLG Düsseldorf MDR 1988, 504; MünchKomm/Braun § 592 Rdn. 16; Zöller/Greger § 592 Rdn. 15; a.A. 
Stein/Jonas/Schlosser § 592 Rdn. 16, der eine Fotokopie uneingeschränkt zulassen will; ebenso 
Bütter/Eigner WM 2005, 1729, 1734, die ebenfalls Ausdrucke von Microfiches als Urkunden zulassen 
wollen. 
138 OLG Köln MDR 1991, 900, 901. 
139 Thomas/Putzo/Reichold § 592 Rdn. 6. 
140 Stein/Jonas/Schlosser § 592 Rdn. 17. 
141 Stein/Jonas/Schlosser § 592 Rdn. 17. 
142 KG OLGRspr 2, 29. 
143 OLG Karlsruhe BB 1971, 1384. 
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b) Zeugnisurkunden. Es ist nicht nötig, dass die Urkunde selbst den rechtlichen 
Vorgang verkörpert, wie es bei der sog. wirkenden oder Tatbestandsurkunde der Fall 
ist.144 Genügend i.S.d. Urkundsbegriffs sind an sich auch berichtende oder Zeugnisur-
kunden.145 Demzufolge müssten privatschriftliche Zeugenaussagen und Sachverständi-
gengutachten ausreichen. Zum einen handelt es sich um berichtende Urkunden,146 so 
dass der Wortlaut von § 592 nicht entgegensteht. Zum andern fehlt der ZPO eine § 250 
Satz 2 StPO entsprechende Vorschrift. Deshalb ist jedenfalls im ordentlichen Verfahren 
die Vernehmung eines Zeugen oder Sachverständigen durch Verlesung der schriftlichen 
Erklärung ersetzbar, ohne dass der Unmittelbarkeitsgrundsatz verletzt wird.147 Gleich-
wohl wird die Frage, ob derartige Urkunden im Urkundenprozess Berücksichtigung fin-
den, uneinheitlich beantwortet. 

Nach einer Auffassung148 soll der Gegner des Urkundenbeweises der Verwendung 
derartiger Urkunden widersprechen dürfen, wenn er im ordentlichen Verfahren die Ver-
nehmung des Zeugen oder Sachverständigen verlangen könnte. Weil er hierzu regelmäßig 
ohne Verstoß gegen seine Prozessförderungspflicht berechtigt ist,149 führt dieser Ansatz 
letztlich zu einem Ausschluss derartiger Urkunden aus dem Urkundenprozess. Anderes 
würde nur für die Vernehmung eines Zeugen oder Sachverständigen in einem vorausge-
gangenen selbständigen Beweisverfahren, §§ 485 ff., gelten. Da dort der Beklagte der Ver-
wendung grundsätzlich nicht widersprechen darf, § 493, könnten derartige Protokolle im 
Urkundenprozess vorgelegt werden. 

Die Rspr. gelangt zu einem ähnlichen Ergebnis. Sie lässt die Beweisführung im Urkun-
denprozess mit privatschriftlichen Zeugen- oder Sachverständigengutachten nicht zu,150 
z.T. aber die Verwendung von Protokollen über Zeugenvernehmungen aus anderen Ver-
fahren.151 Sie begründet dies mit der erhöhten Beweiskraft einer Urkunde,152 die sie gegen-
über den anderen Beweismitteln der ZPO hervorhebe und die Rechtfertigung für eine Ver-
urteilung des Beklagten auf summarischer Grundlage bilde. Eine solche Beweiskraft könne 
aber privatschriftlichen Zeugen- oder Sachverständigenaussagen nicht zukommen, mit 
der Folge, dass diese im Urkundenprozess ausgeschlossen seien. Protokolle aus vorausge-
gangenen Beweissicherungsverfahren seien ebenfalls nach Sinn und Zweck des Urkun-
denprozesses keine zulässigen Beweismittel.153 Dies gelte ebenfalls für eidesstattliche Ver-
sicherungen, die als „Ersatzbeweis“ für eine Zeugenvernehmung vorgebracht werden.154  

Dieser Rspr. ist zu folgen. Es scheint sachgerecht, für die Frage der Verwendbarkeit 
auf die erhöhte Beweiskraft einer Urkunde abzustellen. Konsequenterweise sind deshalb 
auch Protokolle über Zeugenvernehmungen aus anderen Zivilprozessen oder selbstän-
digen Beweisverfahren aus dem Kreis verwendbarer Urkunden auszuscheiden. Denn 
trotz Protokollierung entspricht deren Beweiswert doch nur dem einer Zeugen- bzw.  _____ 
144 MünchKomm/Braun § 592 Rdn. 16; Stein/Jonas/Schlosser § 592 Rdn. 15. 
145 Zu den Tatbestands- und Zeugnisurkunden vgl. Jauernig ZPR I § 55 II 2. 
146 Rosenberg/Schwab/Gottwald ZPR §§ 119 Rdn. 10; 163 Rdn. 13. 
147 BGHZ 7, 116, 122; BGH NJW 1982, 580; Schilken ZPR Rdn. 542. 
148 2. Aufl. C IIb 3. 
149 BGH NJW 1983, 999, 1000. 
150 BGH NJW 1976, 294; BGHZ 1, 218, 220; RGZ 49, 374, 375; 97, 162; OLG Hamburg OLGRspr 31, 71, 72; 
ebenso aus der Literatur Baumbach/Lauterbach/Hartmann § 592 Rdn. 13; MünchKomm/Braun § 592 
Rdn. 16; Thomas/Putzo/Reichold § 592 Rdn. 7; Zöller/Greger § 592 Rdn. 14, 15; a.A. Stein/Jonas/Schlosser 
§ 592 Rdn. 17. 
151 OLG Rostock NZM 2003, 317; OLG München 1953, 1835; a.A. insoweit Thomas/Putzo/Reichold § 592 
Rdn. 7. 
152 BGH NJW 2008, 523, 524; BGHZ 1, 218, 220. 
153 BGH NJW 2008, 523, 524; Looff JR 2008, 402 ff. begründet Unzulässigkeit mit § 493. 
154 BGH ZIP 2012, 1599. 
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Sachverständigenvernehmung, nicht jedoch dem einer Urkunde. Andererseits ist zu be-
denken, dass der persönliche Eindruck des Aussagenden und die Möglichkeit, ihm Fra-
gen zu stellen, durch die Auswertung eines Protokolls nicht ersetzt werden können.155 
Aus diesem Grund ist die (gegen-)beweisführungsbelastete Partei im ordentlichen Ver-
fahren berechtigt, die persönliche Vernehmung des Zeugen oder Sachverständigen zu 
beantragen. Entfällt diese Möglichkeit jedoch wegen der Beweismittelbeschränkungen 
der §§ 592, 595 Abs. 2, folgt daraus, dass auf die Verwendung schriftlicher Zeugen- oder 
Sachverständigenaussagen insgesamt verzichtet werden muss. Für eine klare Abgren-
zung ist es erforderlich, dass dies allgemein gilt, auch etwa für im Nachverfahren erstell-
te Protokolle über Zeugen- oder Sachverständigenaussagen, wenn parallel zum Nachver-
fahren ein Rechtsmittelverfahren gegen das Vorbehaltsurteil läuft.156 Die Beschränkung 
der Beweismittel auf Urkunden könnte andernfalls zudem durch Zulassen von Zeugnis-
urkunden umgangen werden.157 

 
c) Sonderfälle. Ein Schiedsgutachten kann demgegenüber im Urkundenprozess ver-

wendet werden, wenn es alle zur Anspruchsbegründung erforderlichen Tatsachen be-
legt.158 Dies ergibt sich daraus, dass es auf einem schriftlichen Gutachtervertrag unter 
den Parteien beruht und damit nicht einseitig vom Kläger stammt. 

Nach Stein/Jonas/Schlosser159 sind auch in- und ausländische Schiedssprüche so-
wie ausländische Urteile taugliche Urkunden i.S.d. § 592. Auf diese Weise könnte eine 
beschleunigte Vollstreckbarerklärung von Schiedssprüchen, §§ 1060 f., bzw. ausländi-
schen Urteilen, § 722, erreicht werden. Angesichts der Gefahren für den Beklagten be-
gegnet die Lehre jedoch Bedenken. Nur für den Fall, dass die Durchsetzung eines dem 
Schuldner möglicherweise zustehenden Schadensersatzanspruchs nach § 717 Abs. 2 ge-
sichert ist, etwa durch Anwendung der Vorschrift des § 717 Abs. 2 Satz 2,160 lässt sich die 
Geeignetheit von Schiedssprüchen oder ausländischen Urteilen für den Urkundenpro-
zess in Erwägung ziehen. 

 
d) Beweiswürdigung. Der durch die Urkunde zu führende Beweis ist nach § 286 frei 

zu würdigen.161 Er muss – wie auch im ordentlichen Verfahren – die volle Überzeugung 
des Gerichtes zur Folge haben,162 wobei die Regeln der formellen Beweiskraft, §§ 415 ff., 
zu beachten sind.163 Des Weiteren ist es möglich, die Urkunde nach allgemeinen Regeln 
auszulegen.164 Durchstreichungen, Radierungen etc. auf der Urkunde beurteilen sich 
nach § 419, wodurch sie ebenfalls der freien Beweiswürdigung gem. § 286 unterliegen.165 
So kann z.B. ein Bereicherungsanspruch durch Vorlage einer Vertragsurkunde bewiesen 
werden, wenn sich aus dieser eine Nichtigkeit des Vertrages nach § 138 BGB ergibt.166   _____ 
155 MünchKomm/Heinrich § 355 Rdn. 6. 
156 A.A. OLG Karlsruhe BadRspr 1903, 193; OLG Hamburg OLGRspr 13, 20; 29, 226; Stein/Jonas/Schlosser 
§ 592 Rdn. 17. 
157 BGH NJW 2008, 523, 524; Musielak/Voit § 592 Rdn. 12. 
158 BGH WM 1988, 276 = EWiR § 319 BGB 1/88, S. 339 m. Anm. Schlosser; Lembcke MDR 2008, 1016,  
1018. 
159 Vor §§ 592–605a Rdn. 7; Schlosser Die Durchsetzung von Schiedssprüchen und ausländischen 
Urteilen im Urkundenprozeß und mittels eines inländischen Arrests, FS Schwab (1990) 435 ff. 
160 Schlosser FS Schwab (1990) 435, 442 f. 
161 BGH NJW-RR 2006, 760 f.; BGH NJW 1985, 2953; RGZ 95, 70, 71; MünchKomm/Braun § 592 Rdn. 16. 
162 Stein/Jonas/Schlosser § 592 Rdn. 15. 
163 A.A. OLG Karlsruhe BB 1971, 1384; jedoch ohne Begründung. 
164 OLG Marienwerder SeuffArch 55 (1900) 79. 
165 RGZ 129, 165, 167. 
166 OLG Dresden ZIP 1997, 730, 731. 
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Bloße Glaubhaftmachung, § 294, genügt – abgesehen von den Nebenforderungen im 
Wechselprozess, § 605 Abs. 2 – nicht. 

Auch eine mittelbare Beweisführung ist zulässig.167 Ausreichend sind deshalb Ur-
kunden, die Indizien enthalten, welche den Rückschluss auf die zu beweisende Haupt-
tatsache zulassen.168 Dementsprechend stellt sich z.B. ein einseitiges Schuldanerkennt-
nis im Urkundenprozess als Indiz für die bestehende Verpflichtung dar, obwohl es keine 
vertragliche Bindung begründet.169 Auch kann der Urkundenbeweis durch Indizien, die 
gerichtsbekannt oder aus der Prozessführung der Parteien gewonnen sind, ergänzt wer-
den.170 Schließlich genügt es, dass der Beweis nach den Grundsätzen des Anscheinsbe-
weises geführt wird.171 Auf diese Weise ist etwa bei einer Blankozession, bei der der Emp-
fänger den neuen Gläubiger selbst bestimmen darf, u.U. die Begebung schon durch den 
Besitz des Papiers bewiesen.172 

 
§ 593 Olzen 
§ 593 
Klageinhalt; Urkunden 
 
(1) Die Klage muss die Erklärung enthalten, dass im Urkundenprozess geklagt 

werde. 
(2) Die Urkunden müssen in Urschrift oder in Abschrift der Klage oder einem 

vorbereitenden Schriftsatz beigefügt werden. Im letzteren Fall muss zwischen der 
Zustellung des Schriftsatzes und dem Termin zur mündlichen Verhandlung ein der 
Einlassungsfrist gleicher Zeitraum liegen. 

 
Übersicht 

I. Die Erklärung zur Prozessart  
(Abs. 1) | 1 
1. Zweck der Vorschrift | 1 
2. Anforderungen an die Erklä- 

rung | 2 
3. Nachholung der Erklärung | 3 

a) Problem | 3 
b) Stellungnahme | 4 

4. Sonstiges | 6 

II. Die Beifügung der Urkunden (Abs. 2) | 7 
1. Form der Urkunden | 8 
2. Spätere Beifügung in einem vorbereiten-

den Schriftsatz | 10 
3. Fristversäumnis | 13 

a) Rüge des Beklagten | 13 
b) Entbehrlichkeit der Fristeinhal-

tung | 14 
c) Heilung mangels Rüge | 15 
d) Folgen | 16 

 
 
I. Die Erklärung zur Prozessart (Abs. 1) 
 
1. Zweck der Vorschrift. Nach Absatz 1 muss die Klageschrift die Erklärung enthal-

ten, dass im Urkundenprozess geklagt wird. Hierbei handelt es sich um eine besondere 
Sachurteilsvoraussetzung.1 Der Zweck dieser Bestimmung besteht einerseits darin, dem 
 _____ 
167 Stein/Jonas/Schlosser § 592 Rdn. 15; a.A. Baumbach/Lauterbach/Hartmann § 592 Rdn. 11; vgl. auch 
Rdn. 20, 24. 
168 BGH NJW 1985, 2953; zur Auslegung aufgrund von Erfahrungssätzen und Indizien vgl. auch BGH 
NJW 1995, 1683. 
169 BGH WM 1983, 22; Baumgärtel/Laumen § 781 Rdn. 23. 
170 RGZ 113, 17, 18; Rosenberg/Schwab/Gottwald ZPR § 163 Rdn. 13; vgl. auch Rdn. 31. 
171 Stein/Jonas/Schlosser § 592 Rdn. 6 und § 599 Rdn. 1. 
172 RGZ 17, 115, 117. 
 
1 Vgl. § 592 Rdn. 1. 
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Gericht deutlich zu machen, dass der Kläger vom ordentlichen Verfahren abweichen und 
die Erschwerungen des Urkundenprozesses in der Beweisführung auf sich nehmen will.2 
Unter diesem Aspekt zielt die Vorschrift auf prozessuale Klarheit mit der Folge ab, dass 
die Erklärung unverzichtbar ist und § 295 hierauf keine Anwendung findet.3 Andererseits 
bezweckt Absatz 1 aber auch die Information des Beklagten. Dieser soll sich von Anfang 
an auf seine Verteidigung im Urkundenprozess einrichten können.4 

 
2. Anforderungen an die Erklärung. Dem Erfordernis wird genügt, wenn die Erklä-

rung zwar nicht wörtlich, aber doch zweifelsfrei in der Klageschrift enthalten ist,5 z.B. 
durch die Überschrift „Klage im Urkundenprozess“. In diesem Fall ist nach der Fas-
sung des Gesetzes eine Erklärung in der mündlichen Verhandlung nach § 137 Abs. 1 oder 
§ 297 nicht mehr notwendig.6 

Ebenso wie im ordentlichen Verfahren wird dem Beklagten eine beglaubigte Ab-
schrift der Klageschrift zugestellt.7 Es ist ausreichend, wenn die Erklärung zwar in der 
Urschrift fehlt, sich jedoch auf der beglaubigten Abschrift findet.8 Der gleiche Grundsatz 
gilt im umgekehrten Fall.9 Auf Antrag des Beklagten kann allerdings gem. § 227 vertagt 
werden.10  

Wird auf Antrag des (späteren) Klägers ein Urkundenmahnbescheid erlassen, ge-
gen den der Gegner rechtzeitig Widerspruch erhebt, so wird die Streitsache auch ohne 
Erklärung i.S.d. Absatzes 1 im Urkundenprozess anhängig (§ 703a Abs. 2 Nr. 1). 

 
 
3. Nachholung der Erklärung 
 
a) Problem. Fehlt die Erklärung völlig, ist die Klage im ordentlichen Verfahren er-

hoben.11 Wenn die Erklärung jedoch in einem späteren vorbereitenden Schriftsatz oder in 
der mündlichen Verhandlung nachgeholt wird, stellt sich die Frage, ob der Kläger in den 
Urkundenprozess überwechseln kann. Nach der 2. Aufl.12 und der Rspr. des RG13 sollte 
der Übergang in den Urkundenprozess wegen des Wortlautes der Vorschrift, wonach die 
Erklärung in der Klageschrift enthalten sein „muss“, nicht in Betracht kommen. Teilwei-
se wurde auch noch mit Hilfe eines Umkehrschlusses aus § 596 argumentiert.14 

 
 
  _____ 

2 Zöller/Greger § 593 Rdn. 1. 
3 Baumbach/Lauterbach/Hartmann § 593 Rdn. 3; Zöller/Greger § 593 Rdn. 2; vgl. Vor §§ 592–605a Rdn. 11. 
4 Hahn/Mugdan 391. 
5 BGHZ 69, 66, 70 = LM § 593 ZPO Nr. 1 m. Anm. Krohn; RGZ 96, 100, 101; Thomas/Putzo/Reichold § 593 
Rdn. 1; die Materialien verlangen sogar eine ausdrückliche Erklärung; vgl. Hahn/Mugdan 391. 
6 Stein/Jonas/Schlosser § 593 Rdn. 1. 
7 Das ergab sich bis zum 1.7.2002 aus § 170 Abs. 1 a.F., der durch das G. zur Reform des Verfahrens bei 
Zustellungen im gerichtlichen Verfahren (Zustellungsreformgesetz – ZustRG vom 25.6.2001, BGBl I S. 1206) 
ersatzlos gestrichen wurde. Obwohl der Gesetzeswortlaut somit keine Aussage darüber trifft, in welcher 
Form ein Schriftstück zuzustellen ist (BT-Drucks. 14/4554, S. 16), lässt sich das Beglaubigungserfordernis 
mit einem systematischen Verweis auf § 169 Abs. 2 S. 1 begründen, vgl. Musielak/Voit § 593 Rdn. 4; 
Prütting/Gehrlein/Hall § 593 Rdn. 3; a.A. MünchKomm/Häublein § 169 Rdn. 2 ff. 
8 Stein/Jonas/Schlosser § 593 Rdn. 1. 
9 Zur Beweislast bei Streichung der Erklärung OLG Dresden OLGRspr 13, 176. 
10 OLG Dresden OLGRspr 13, 176; Stein/Jonas/Schlosser § 593 Rdn. 1. 
11 MünchKomm/Braun § 593 Rdn. 2; Zöller/Greger § 593 Rdn. 3. 
12 2. Aufl. A Ia. 
13 RGZ 79, 69, 71. 
14 Vgl. Stein 159; dazu MünchKomm/Braun § 593 Rdn. 2. 
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b) Stellungnahme. Aus den Gesetzesmaterialien lässt sich keine eindeutige Ant-
wort herleiten,15 so dass bei der Auslegung der Norm auf ihren Sinn und Zweck abzustel-
len ist.16 Danach ist mit der ganz h.M. auf die prozessuale Interessenlage abzustellen und 
der Fall jedenfalls im ersten Rechtszug in entsprechender Anwendung des § 263 zu be-
handeln.17 Wegen dessen Voraussetzungen bleibt die Rechtsklarheit gewahrt. Auch dem 
Interesse des Beklagten auf Information wird Rechnung getragen.18 Fehlt seine Einwilli-
gung, so kommt ein Übergang in den Urkundenprozess demnach allein bei Sachdien-
lichkeit in Betracht. Diese wird jedoch nur ausnahmsweise gegeben sein,19 etwa, wenn 
die Erklärung in einem frühen Stadium des Prozesses erfolgt,20 weil sie z.B. in der Klage-
schrift vergessen worden war.21 Anders wäre hingegen nach durchgeführter Beweisauf-
nahme oder erhobener Widerklage zu entscheiden.22 

Sofern dem Beklagten durch die frühe Verfahrensumgestaltung also kein Nachteil 
entsteht, ist der Wechsel unbedenklich; der Beklagte hat nicht grundsätzlich das Recht, in 
der ursprünglich gewählten Verfahrensart verurteilt zu werden.23 Im Verhältnis zur Ände-
rung des Streitgegenstandes ist ein Wandel der Verfahrensart auch nicht einschneiden-
der.24 Davon abgesehen bietet die h.M. flexiblere Lösungen als die Gegenansicht, wo- 
nach Klagerücknahme und Neuerhebung notwendig sind.25 Aus diesen Überlegungen  
ergibt sich schließlich auch, dass eine hilfsweise Klageerhebung im Urkundenprozess 
ausgeschlossen sein muss, da damit die Voraussetzungen des § 263 umgangen würden.26 
Zu beachten ist, dass eine Entscheidung des Gerichts über die Sachdienlichkeit analog 
§ 268 nicht angefochten werden kann.27 

 
4. Sonstiges. Ansonsten gelten für die Klageerhebung im Urkundenprozess keine 

Besonderheiten.28 Der Inhalt der Klageschrift bestimmt sich nach § 253, die Wirkungen 
folgen aus den allgemeinen Vorschriften (z.B. § 261). 

Deshalb kann wie in einem normalen Klageverfahren mit einer im Urkundenpro- 
zess rechtshängigen Forderung in einem anderen Prozess wirksam die Aufrechnung 
erklärt werden,29 und zwar selbst dann, wenn bereits ein rechtskräftiges Vorbehaltsurteil 
ergangen und der Anspruch im Nachverfahren anhängig ist.30 Denn die Aufrechnungs-
erklärung macht die Forderung nicht rechtshängig, sondern ist Verteidigungsmit- 

 _____ 
15 Hahn/Mugdan 391 und 394. 
16 Vgl. Rdn. 1. 
17 BGHZ 69, 66, 69 f.; LG Flensburg NJW 2003, 3425; MünchKomm/Braun § 593 Rdn. 2; Stein/Jonas/ 
Schlosser § 593 Rdn. 1; Thomas/Putzo/Reichold § 593 Rdn. 1; Zöller/Greger § 593 Rdn. 3; für eine direkte 
Anwendung Behringer, 96 ff.; a.A. Musielak/Voit § 593 Rdn. 3. 
18 MünchKomm/Braun § 593 Rdn. 2. 
19 Zöller/Greger § 593 Rdn. 3. 
20 LG Flensburg NJW 2003, 3425; MünchKomm/Braun § 593 Rdn. 2; Stein/Jonas/Schlosser § 593 Rdn. 1. 
21 MünchKomm/Braun § 593 Rdn. 2. 
22 BGHZ 69, 66, 71. 
23 BGHZ 69, 66, 70. 
24 Nach Behringer 98 führt der Wechsel der Verfahrensart sogar zu einer Änderung des Streitgegenstandes, 
welche sich aus dem erweiterten Rechtsschutzziel einer beschleunigten Vollstreckungsmöglichkeit  
ergebe.  
25 So auch die 2. Aufl. A Ia; vgl. zum Problem ferner § 596 Rdn. 1. 
26 Stein/Jonas/Schlosser § 593 Rdn. 1; zum Wechsel vom Wechselprozess in den Urkundenprozess vgl. 
§ 602 Rdn. 10. 
27 BGHZ 69, 66, 71 f.; Stein/Jonas/Schlosser § 593 Rdn. 1. 
28 MünchKomm/Braun § 593 Rdn. 3; Thomas/Putzo/Reichold § 593 Rdn. 1. 
29 Stein/Jonas/Schlosser § 593 Rdn. 6; Zöller/Greger § 593 Rdn. 5. 
30 BGH MDR 1977, 1013. 
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tel.31 Der Aufrechnende begehrt nicht die selbständige Feststellung über den Bestand der 
Aufrechnungsforderung bzw. des Erlöschens der Hauptforderung,32 weshalb die in § 322 
Abs. 2 normierte Regelung der Rechtskraft eine notwendige Ausnahmevorschrift dar-
stellt.33 

Die besondere Überlegung für den Urkundenprozess besteht allein darin, ob man in 
einem solchen Fall ausnahmsweise34 seine Aussetzung gem. § 148 zulassen will.35 Die 
Frage ist zu bejahen, weil der Kläger selbst den grundsätzlich einer Aussetzung des Ur-
kundenprozesses entgegenstehenden Beschleunigungszweck mit der anderweitigen Auf-
rechnung vereitelt. Wird die Aufrechnung erklärt, kann der Gegner in beiden Prozessen 
dieselben Einwendungen gegen die Aufrechnungsforderung geltend machen.36 

 
 
II. Die Beifügung der Urkunden (Abs. 2) 
 
Nach Absatz 2 Satz 1 müssen die zur Begründung des Anspruchs erforderlichen Ur-

kunden der Klage oder einem vorbereitenden Schriftsatz (§ 129) in Urschrift oder Ab-
schrift beigefügt werden. Die Vorschrift dient dem Schutz und der Information des Be-
klagten, der sich auf seine Verteidigung in der besonderen Verfahrensart einstellen 
muss.37 Dieses Erfordernis ist streng von dem Beweisantritt durch Urkundenvorlage gem. 
§ 595 Abs. 3 zu unterscheiden,38 welcher grundsätzlich durch Vorlage der Originalurkun-
de (§ 420) erfolgt.39 Dementsprechend ist es im Rahmen des Absatzes 2 ausreichend, 
fremdsprachliche Urkunden beizufügen.40 Nur im Rahmen der Sachaufklärung kann das 
Gericht gem. § 142 Abs. 3 Übersetzungen verlangen.41  

 
1. Form der Urkunden. Statt des Originals dürfen der Klageschrift Abschriften der 

Urkunden beigefügt werden, um der Gefahr der Beschädigung oder des Verlusts entge-
genzuwirken.42 Eine unleserliche Unterschrift auf dem Original kann auf der Abschrift 
kenntlich gemacht werden; bei Schreibfehlern oder lückenhaften Abschriften darf ver-
bessert werden. Auch findet § 295 Anwendung,43 so dass entsprechende Mängel durch 
rügelose Einlassung geheilt werden können. 

Eine Beglaubigung der Abschrift ist nach Absatz 2 Satz 1 nicht erforderlich.44 Für 
eine andere Auffassung45 enthält der Wortlaut keinen Hinweis. Damit sind auch Kopien 
Abschriften i.S.d. Norm.46 Davon zu unterscheiden ist die Frage, ob die Zustellung der  
 
 _____ 
31 BGH NJW-RR 2004, 1000; NJW 1999, 1179, 1180; NJW 1986, 2767; BGHZ 57, 242; a.A. Teubner/Prange JZ 
1988, 401; Rosenberg/Schwab/Gottwald ZPR § 103 Rdn. 25 m.w.N. 
32 Rosenberg/Schwab/Gottwald ZPR § 103 Rdn. 25. 
33 Zöller/Greger § 145 Rdn. 18. 
34 Vgl. Vor §§ 592–605a Rdn. 7. 
35 BGH NJW-RR 2004, 1000, 1001; Zöller/Greger § 593 Rdn. 5. 
36 Zöller/Greger § 593 Rdn. 5. 
37 Baumbach/Lauterbach/Hartmann § 593 Rdn. 2; Thomas/Putzo/Reichold § 593 Rdn. 3. 
38 OLG Koblenz MDR 2006, 888; OLG Frankfurt ZIP 1981, 1192. 
39 Vgl. im Einzelnen § 595 Rdn. 28 ff. 
40 Vgl. im Einzelnen § 592 Rdn. 38 a.E. 
41 MünchKomm/Braun § 593 Rdn. 4; Musielak/Voit § 593 Rdn. 4. 
42 MünchKomm/Braun § 593 Rdn. 4; Zöller/Greger § 593 Rdn. 7. 
43 Zöller/Greger § 593 Rdn. 8; Rosenberg/Schwab/Gottwald ZPR § 163 Rdn. 20. 
44 Baumbach/Lauterbach/Hartmann § 593 Rdn. 2; Musielak/Voit § 593 Rdn. 4; Zöller/Greger § 593 Rdn. 7. 
45 OLG Frankfurt WM 1995, 2079, 2081; OLG Düsseldorf JZ 1988, 572; Thomas/Putzo/Reichold § 593 Rdn. 3. 
46 Lepczyk JuS 2010, 30; im Einzelnen Zöller NJW 1993, 429, 432 m.w.N.; zum Beweisantritt vgl. § 595 
Rdn. 28. 
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dem Schriftsatz beigefügten (nicht notwendig beglaubigten) Abschriften eine Beglaubi-
gung erfordert.47 

Die Beifügung von Urkundenauszügen genügt nach § 131 Abs. 2 dann, wenn der 
Auszug die klagebegründenden Tatsachen und somit alle für die Information des Beklag-
ten notwendigen Angaben enthält.48 Sind die klagebegründenden Tatsachen bereits in 
der Klage selbst enthalten (etwa bei einer Kündigung49 oder einer Anfechtung), so müs-
sen keine weiteren Belege beigefügt werden, da die Information des Beklagten schon 
durch Zustellung der Klageschrift gewährleistet ist.  

 
2. Spätere Beifügung in einem vorbereitenden Schriftsatz. Seit der Novelle 1898 

können die Urkunden nach Absatz 2 Satz 1 auch einem vorbereitenden Schriftsatz bei-
gefügt werden. Allerdings muss in diesem Fall gem. Absatz 2 Satz 2 zwischen der Zustel-
lung und dem Termin zur mündlichen Verhandlung die Einlassungsfrist der jeweiligen 
Instanz (§§ 274 Abs. 3, 523 Abs. 2, 553 Abs. 2) und Prozessart (§ 604) eingehalten werden. 
Dadurch soll dem Beklagten die Möglichkeit eingeräumt werden, sich um den Gegenbe-
weis durch Urkunden zu bemühen.50 Unter dem Termin zur mündlichen Verhandlung 
i.S.d. Norm ist die letzte Tatsachenverhandlung zu verstehen. Daraus folgt, dass die Ur-
kunden dem Beklagten selbst noch in der Berufungsinstanz zugeleitet werden können.51 

Anstelle der förmlichen Zustellung ist es gleichermaßen möglich, dem Beklagten 
den vorbereitenden Schriftsatz formlos nach § 270 Satz 1 mitzuteilen.52 Denn auch in die-
sem Fall kommen dem Beklagten die zu seiner Verteidigung erforderlichen Informatio-
nen zu, so dass kein sachlicher Grund für eine andere Beurteilung besteht. 

Weiterhin kann die Zustellung von Anwalt zu Anwalt erfolgen (§§ 133 Abs. 2, 
195).53 Denn hierdurch wird die Beschleunigung des Verfahrens als Zweck des Urkun-
denprozesses gefördert. Bei einer solchen Zustellung sind unter dem Aspekt des Absat-
zes 2 weder Urschrift noch Abschrift am Gericht niederzulegen.54 Schutzzweck dieser 
Norm ist nicht die Information des Gerichtes, sondern des Beklagten. Etwas anderes folgt 
aber aus dem daneben geltenden § 133 Abs. 2. Ebenfalls von den Erfordernissen des Ab-
satzes 2 zu unterscheiden ist die Frage, ob allein in der Zustellung von Anwalt zu Anwalt 
ein ordnungsgemäßer Beweisantritt i.S.d. § 595 Abs. 3 liegt.55 

Schließlich wird durch Absatz 2 auch nicht ausgeschlossen, dass der Kläger die Ur-
kunde erst in der mündlichen Verhandlung vorlegt.56 Die Vorlage ersetzt dann die Zu-
stellung.57 Dies ist unter dem Aspekt des geschilderten Gesetzeszweckes unschädlich. 

 
3. Fristversäumnis. Wurden die Urkunden abweichend von Absatz 2 Satz 1 1. Alt. 

nicht der Klageschrift beigefügt, sondern dem Beklagten in sonstiger Weise zugänglich 
gemacht, muss zwischen dem Zeitpunkt der Mitteilung und der mündlichen Verhand-
 _____ 
47 Vgl. dazu Rdn. 2. 
48 RGZ 142, 303, 304; Stein/Jonas/Schlosser § 593 Rdn. 5. 
49 Vgl. dazu § 592 Rdn. 41. 
50 RGZ 114, 365, 371; MünchKomm/Braun § 593 Rdn. 4. 
51 RGZ 108, 389, 390; 56, 306; Baumbach/Lauterbach/Hartmann § 593 Rdn. 4; Stein/Jonas/Schlosser 
§ 593 Rdn. 3; Thomas/Putzo/Reichold § 593 Rdn. 3; Rosenberg/Schwab/Gottwald ZPR § 163 Rdn. 18. 
52 MünchKomm/Braun § 593 Rdn. 4; Stein/Jonas/Schlosser § 593 Rdn. 3; Thomas/Putzo/Reichold § 593 
Rdn. 3; a.A. 2. Aufl. B I. 
53 Stein/Jonas/Schlosser § 593 Rdn. 6; a.A. 2. Aufl. B I. 
54 A.A. 2. Aufl. B 1. 
55 Vgl. dazu § 595 Rdn. 28. 
56 RGZ 104, 34, 37; MünchKomm/Braun § 593 Rdn. 5; Zöller/Greger § 593 Rdn. 9. 
57 RGZ 114, 365, 371; Stein/Jonas/Schlosser § 593 Rdn. 5. 
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lung, in der das Urteil ergeht, ein Zeitraum entsprechend der Einlassungsfrist gewahrt 
werden (Absatz 2 Satz 2).58 

 
a) Rüge des Beklagten. Fehlt es hieran und rügt der Beklagte den Mangel,59 so 

kann das Gericht die Sache auf Antrag des Klägers gem. § 227 vertagen. Anders als im 
normalen Klageverfahren hat also der Kläger den Vertagungsantrag zu stellen. Doch 
lässt der Verstoß gegen § 274 Abs. 3 die Klage nicht unzulässig werden, sondern führt 
nur dazu, dass gegen den Beklagten bei Nichterscheinen oder Nichtverhandeln60 kein 
Versäumnisurteil ergehen darf (§§ 335 Abs. 1 Nr. 2 und 333) und auch keine Entschei-
dung nach Aktenlage gem. §§ 251a, 331a. Im Urkundenverfahren ist hingegen die Ur-
kunde nicht zu berücksichtigen und deshalb die Klage als unstatthaft gem. §§ 597 Abs. 1, 
595 Abs. 3 abzuweisen, sofern nicht der Kläger gem. § 596 vom Urkundenprozess Ab-
stand nimmt.61 Deshalb hat hier der Beklagte auch – abweichend vom Normalverfahren 
– keinen Anlass, Vertagung zu beantragen.62 Bei der Terminierung infolge des Verta-
gungsantrages ist vor der neuen Verhandlung, in der das Urteil ergeht, ebenfalls die Ein-
lassungsfrist zu wahren.63 Ihre Berechnung hängt davon ab, wie dem Beklagten die Ur-
kunde zugänglich gemacht wurde.64 

 
b) Entbehrlichkeit der Fristeinhaltung. Die zuvor geschilderten Grundsätze für 

die Einhaltung der Einlassungsfrist gelten ausnahmslos.65 Insbesondere ist die Wahrung 
der Frist auch dann nicht sinnlos, wenn der Beklagte die Urkunde bereits kennt oder  
er sich zu ihr erklärt hatte und den Inhalt nicht bestreitet.66 Insoweit ergibt sich ein Un-
terschied zu § 131 Abs. 3. Denn die Frist i.S.d. Absatzes 2 soll dem Beklagten Gelegen- 
heit geben, seine Verteidigung gem. §§ 595 Abs. 2, 598 auf Urkunden auszurichten. Hier-
für braucht er jedoch u.U. Zeit. Es besteht kein Anlass, im Einzelfall zu differenzieren, 
etwa für Handelsregisterauszüge und Vollmachtsurkunden anders zu entscheiden.67 In 
gleicher Weise muss die Einlassungsfrist gewahrt werden, wenn die ursprünglich vorge-
legte Urkunde im Laufe des Prozesses verändert wird, so z.B., wenn der Anspruchsteller 
aus einem bereits vorgelegten Wechsel sein Indossament und das seiner Nachfolger 
streicht.68 

 
c) Heilung mangels Rüge. Rügt der Beklagte die fehlende Einlassungsfrist oder die 

fehlende Vorlegung der Urkunde nicht, kann der Mangel nach § 295 geheilt werden.69 Die 
 _____ 
58 S.o. Rdn. 10. 
59 Etwas anderes gilt bei Anerkenntnis des Beklagten gem. § 307 (vgl. MünchKomm/Braun § 593 Rdn. 6) 
sowie rügeloser Einlassung (vgl. Rdn. 15). 
60 MünchKomm/Becker-Eberhard § 264 Rdn. 16; Stein/Jonas/Schlosser § 274 Rdn. 13; Zöller/Greger § 276 
Rdn. 6. 
61 So – allerdings ohne nähere Begründung – RGZ 114, 365, 171; MünchKomm/Braun § 593 Rdn. 6; Stein/ 
Jonas/Schlosser § 593 Rdn. 5 und § 597 Rdn. 2. 
62 A.A. wohl Zöller/Greger § 593 Rdn. 11. 
63 RGZ 114, 365, 371; OLG Hamburg OLGRspr 31, 73; Baumbach/Lauterbach/Hartmann § 593 Rdn. 5; 
MünchKomm/Braun § 593 Rdn. 6. 
64 Baumbach/Lauterbach/Hartmann § 593 Rdn. 5. 
65 Stein/Jonas/Schlosser § 593 Rdn. 3; a.A. 2. Aufl. B IIa. 
66 A.A. RG HRR 1934, 1242; Musielak/Voit § 593 Rdn. 6; 2. Aufl. B I. 
67 Unklar insoweit die 2. Aufl. B IIa. 
68 Vgl. dazu RGZ 114, 365 ff.; Musielak/Voit § 593 Rdn. 7; Stein/Jonas/Schlosser § 593 Rdn. 5; zur 
Klageänderung in einem solchen Fall § 600 Rdn. 17. 
69 RGZ 114, 365, 371; OLG Celle OLGRspr 15, 271, 272; MünchKomm/Braun § 593 Rdn. 6; Thomas/Putzo/ 
Reichold § 593 Rdn. 4. 
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Anwendbarkeit von § 295 folgt daraus, dass Absatz 2, anders als Absatz 1,70 lediglich dem 
Schutz des Beklagten dient, auf den er jedoch verzichten kann.71 Dies gilt unabhängig 
davon, ob die Zustellung nicht bzw. nicht rechtzeitig erfolgte oder ob die Urkunde erst 
im Termin oder überhaupt nicht vorgelegt wurde.72 Absatz 2 gehört also nicht zu den 
zwingenden Statthaftigkeitsvoraussetzungen des Urkundenprozesses.73 Davon zu unter-
scheiden ist das Problem der Beweisführung: Hat der Kläger die Urkunde niemals dem 
Gericht vorgelegt, so ist der Verstoß gegen Absatz 2 gem. § 295 heilbar. Es bleibt aber der 
weitere, selbständig zu beurteilende Verstoß gegen §§ 595 Abs. 3, 597 Abs. 2.74 Daraus 
folgt im praktischen Ergebnis, dass stets nur die Nichteinhaltung der Einlassungsfrist 
durch § 295 überwunden werden kann, nicht aber ohne Weiteres die mangelnde Vorle-
gung der Urkunde.75 

 
d) Folgen. Daraus ergeben sich auch die Rechtsfolgen der Säumnis des Beklagten. 

Wurde der Zeitraum der Einlassungsfrist gem. Absatz 2 nicht eingehalten, ist ein Antrag 
des Klägers auf Erlass eines Versäumnisurteils wegen § 335 Abs. 1 Nr. 3 zurückzuweisen. 
Die Sache wird aber auf Antrag des Klägers vertagt (§§ 335 Abs. 2, 227 Abs. 1 Satz 1). Hat 
der Kläger dagegen die Urkunden nicht vorgelegt, so ist seine Klage als unstatthaft ab-
zuweisen, wenn er nicht Vertagung erreicht oder vom Urkundenprozess Abstand gem. 
§ 596 nimmt.76 

Ein Verstoß gegen Absatz 2 Satz 2 kann mit der Revision gerügt werden.77 Jedoch 
wird das Urteil nur ausnahmsweise auf dieser Rechtsverletzung beruhen.78 

 
Olzen 
§ 594 
weggefallen 
 
Wegfall RGBl I 1924, 1355 
 
§ 595 Olzen 
§ 595 
Keine Widerklage; Beweismittel 
 
(1) Widerklagen sind nicht statthaft. 
(2) Als Beweismittel sind bezüglich der Echtheit oder Unechtheit einer Urkun-

de sowie bezüglich anderer als der im § 592 erwähnten Tatsachen nur Urkunden 
und Antrag auf Parteivernehmung zulässig. 

(3) Der Urkundenbeweis kann nur durch Vorlegung der Urkunden angetreten 
werden. 

 
 _____ 
70 Vgl. Rdn. 1. 
71 Zöller/Greger § 593 Rdn. 12; Rosenberg/Schwab/Gottwald ZPR § 163 Rdn. 20 sowie bereits oben Rdn. 8. 
72 MünchKomm/Braun § 593 Rdn. 6; Stein/Jonas/Schlosser § 593 Rdn. 5. 
73 Vgl. § 592 Rdn. 1 und Vor §§ 592–605a Rdn. 10; Zweifel bei OLG Karlsruhe Justiz 1968, 260, 261; wie 
hier Zöller/Greger § 593 Rdn. 11. 
74 Vgl. § 595 Rdn. 28. 
75 So im Erg. Rosenberg/Schwab/Gottwald ZPR § 163 Rdn. 20. 
76 MünchKomm/Braun § 593 Rdn. 6; Stein/Jonas/Schlosser § 593 Rdn. 5; Thomas/Putzo/Reichold § 593 
Rdn. 4; Zöller/Greger § 593 Rdn. 10. 
77 Stein/Jonas/Schlosser § 593 Rdn. 5. 
78 Baumbach/Lauterbach/Hartmann § 593 Rdn. 5. 
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I. Regelungsinhalt 
 
Während § 592 die besonderen Statthaftigkeitsvoraussetzungen des Urkundenpro-

zesses regelt und insbesondere die Beweisbarkeit sämtlicher anspruchsbegründender 
Tatsachen durch Urkunden anordnet, schließt § 595 die Erhebung einer Widerklage aus 
und bestimmt ferner die zulässigen Beweismittel hinsichtlich aller anderen Tatsachen. 

Nebenintervention gem. §§ 66 ff. und Streitverkündung gem. §§ 72 ff. sind im Urkun-
denprozess zulässig.1 

 
 
II. Ausschluss der Widerklage (Abs. 1) 
 
Nach dem Willen des Gesetzgebers sind Widerklagen im Urkundenprozess (Vorver-

fahren) gem. Absatz 1 unstatthaft, weil sie die notwendig zu erhaltende Einfachheit des 
Verfahrens stören würden.2 Inzidentfeststellungswiderklagen z.B. gem. § 256 Abs. 2 
(ebenso Inzidentfeststellungsklagen)3 sind – wie alle Feststellungsklagen – im Urkun-
denprozess unzulässig, und zwar auch dann, wenn sie ausschließlich auf Urkunden ge-
stützt werden.4 

 
1. Besonderheiten der Urkundenwiderklage. Eine Einschränkung des Grundsat-

zes gem. Absatz 1 ergibt sich möglicherweise jedoch dann, wenn die Widerklage als Leis-
tungsklage und ebenfalls in Form des Urkundenprozesses, also als Urkundenwiderkla-
ge, erhoben wird. Dabei ist zu unterscheiden, ob dies gegenüber einer Klage im Urkun-
denprozess oder gegenüber einer Klage im ordentlichen Verfahren geschieht.  _____ 
1 Baumbach/Lauterbach/Hartmann § 595 Rdn. 2; Musielak/Voit § 595 Rdn. 2; Zöller/Greger § 595 Rdn. 4. 
2 Hahn/Mugdan 391. 
3 Stein/Jonas/Schlosser § 592 Rdn. 2; vgl. § 592 Rdn. 4. 
4 Stein/Jonas/Schlosser § 595 Rdn. 1 und § 592 Rdn. 2. 
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a) Urkundenprozess. Nach h.M. soll eine Widerklage allerdings selbst dann ausge-
schlossen sein, wenn sie ihrerseits die Voraussetzungen des § 592 erfüllt (Urkundenwi-
derklage),5 während sie nach a.A. in einem solchen Fall zugelassen werden muss.6 Die-
ser Ansicht ist im Rahmen einer teleologischen Auslegung zu folgen, da Sinn und Zweck 
des Urkundenverfahrens7 durch die Widerklage nicht beeinträchtigt werden, wenn der 
Widerklageanspruch durch Urkunden zu beweisen ist. Rechtliche Probleme dürfen dem-
gegenüber keine Rolle für die Statthaftigkeit spielen, da sie auch auf die Statthaftigkeit 
der Urkundenklage keinen Einfluss haben. Steht der Zweck der §§ 592 ff. nicht entgegen, 
so ist die Zulassung einer Urkundenwiderklage im Interesse der Prozessbeschleunigung 
sogar geboten. Denn ihre Zulassung eröffnet die Möglichkeit, beide Streitigkeiten in ei-
nem Prozess zu erledigen. 

Die Urkundenwiderklage wird durch Art. 6 Nr. 3 EuGVVO8 zugelassen, sofern sie 
sich auf denselben Vertrag oder Sachverhalt wie die Klage stützt.9 Die Zulässigkeitsvor-
aussetzungen dieser Norm dürfen nicht durch zusätzliche inländische Statthaftigkeitser-
fordernisse erschwert werden. Das ergibt sich auch aus Art. 1 Abs. 1 Satz 1 EuGVVO. 
Wenn diese Norm anordnet, dass es unerheblich ist, welche Gerichtsbarkeit zum Zuge 
kommt, so muss dies erst recht für eine inländische besondere Prozessart gelten. Damit 
kann eine nach Art. 6 Nr. 3 EuGVVO zulässige Widerklage nicht als unstatthaft abgewie-
sen werden.10 

 
b) Ordentliches Verfahren. Keine ausdrückliche Regelung trifft die ZPO für den 

Fall, dass eine Urkundenwiderklage gegenüber einer Klage im ordentlichen Verfahren 
erhoben wird. Eine direkte Anwendung des Absatzes 1 scheidet aus, da dieser nur für das 
Vorverfahren im Urkundenprozess gilt.11 Durch analoge Anwendung ließe sich zwar 
eine Situation mit divergierenden Beweismöglichkeiten vermeiden.12 Dagegen spricht 
aber zum einen, dass der Gesetzgeber die Regelung bewusst auf den Urkundenprozess 
beschränkt hat, so dass keine planwidrige Lücke vorliegt.13 Zum anderen besteht auch 
keine vergleichbare Interessenlage. Das Verbot der Widerklage dient dem Interesse der 
im Urkundenprozess klagenden Partei an einer zügigen Entscheidung. Man könnte sich 
allenfalls auf den Standpunkt stellen, dass sich ohne die Privilegierung des Absatzes 1 
die Erledigung der Urkundenwiderklage durch das vorausgehende ordentliche Verfah-
ren verzögere. Jedoch verzichtet der Urkundenwiderkläger gerade auf die Vorteile eines 
selbständigen Urkundenprozesses, wenn er mit der Geltendmachung seines Anspruchs 
wartet, bis er seinerseits im ordentlichen Verfahren verklagt wird.14 Absatz 1 verbietet es 

 _____ 
5 Baumbach/Lauterbach/Hartmann § 595 Rdn. 2; HK-ZPO/Eichele § 595 Rdn. 2; MünchKomm/Braun § 595 
Rdn. 1; Musielak/Voit § 595 Rdn. 2; Prütting/Gehrlein/Hall § 595 Rdn. 1; Thomas/Putzo/Reichold § 595 
Rdn. 1; Wieczorek/Hausmann § 33 Rdn. 28; Zöller/Greger § 595 Rdn. 2. 
6 Stein/Jonas/Schlosser § 595 Rdn. 1; krit. dazu schon Stein 61, 190. 
7 Vgl. Vor §§ 592–605a Rdn. 4. 
8 Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit 
und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, Abl. 2001 
Nr. L 12 S. 1, ber. ABl. Nr. L 307 S. 28 und ABl. 2010 Nr. L 328 S. 36; abgedr. bei Baumbach/Lauterbach/ 
Hartmann Schlussanhang V C 2. 
9 A.A. Musielak/Voit § 595 Rdn. 2; MünchKomm/Braun § 595 Rdn. 1: Vorschrift regele nur die 
internationale Zuständigkeit, nicht die Zulässigkeit nach nationalem Recht. 
10 Vgl. auch die 2. Aufl. B II und § 260 F IIb (noch zum EuGVÜ). 
11 Zur Geltung im Nachverfahren s. Rdn. 11. 
12 Musielak/Voit § 595 Rdn. 2. 
13 Ebenso Remmerbach Anm. zu BGHZ 149, 222 = NJW 2002, 751. 
14 BGHZ 149, 222. 
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also nicht, eine Urkundenwiderklage gegenüber einer Klage im ordentlichen Verfahren 
zu erheben. 

 
2. Aufrechnung. Meistens erübrigt sich die Widerklage wegen möglicher Aufrech-

nung, welche allerdings gem. § 598 nur dann statthaft ist, wenn der Beweis der Gegen-
forderung mit den im Urkundenprozess zulässigen Beweismitteln geführt werden kann.15 

 
3. Behandlung der unstatthaften Widerklage. Die Behandlung einer entgegen 

§ 595 Abs. 1 erhobenen Widerklage ist str. Teilweise wird vertreten, das Gericht müsse sie 
durch Prozessurteil als unstatthaft gem. § 597 Abs. 2 abweisen.16 Nach a.A. sind Klage 
und Widerklage analog § 145 Abs. 2 zu trennen;17 alternativ wird eine Wahlmöglichkeit 
zwischen beiden Lösungsansätzen favorisiert.18 Manche wollen die Trennungsmöglich-
keit auf den Fall beschränken, dass der Widerkläger gem. § 596 vom Urkundenprozess 
Abstand nimmt.19 Diese Einschränkung vermag jedoch nicht zu überzeugen, da die Wi-
derklage bei Fehlen einer entsprechenden Erklärung eben im Urkundenprozess anhän-
gig ist. Dies genügt für eine Analogie zu § 145 Abs. 2. 

Trennt das Gericht entsprechend § 145 Abs. 2, ist zu berücksichtigen, dass die Zu-
ständigkeit für die nunmehr zu einer normalen Klage gewordenen Widerklage nicht aus 
§ 33 hergeleitet werden kann20 und deshalb u.U. vom Widerkläger ein Verweisungsantrag 
gem. § 281 gestellt werden muss. 

 
4. Inzidentanträge. Gegenanträge auf Schadensersatz nach §§ 302 Abs. 4 Satz 3, 

717 Abs. 2, 3 werden dagegen überwiegend zugelassen, da sie nach h.M. keine Widerkla-
gen, sondern Inzidentanträge darstellen, die keinen selbständigen Prozessgegenstand 
bilden.21 Insoweit gelten jedoch die Beweisbeschränkungen der Absätze 2, 3, um die mit 
dem Urkundenprozess bezweckte Beschleunigung nicht zu vereiteln.22 Der Gegenantrag 
nach § 600 Abs. 2 betrifft nur das Nachverfahren.23  

 
5. Nachverfahren. Im Nachverfahren als normalem Verfahren (§ 600 Abs. 1) können 

Widerklagen erhoben werden.24 Str. ist allerdings, ob hier, wie generell im ordentlichen 
Verfahren, auch eine Urkundenwiderklage möglich ist.25 Dafür spricht, dass das Verfah-
ren vom Umfang her entlastet wird, der dem Verbot des Absatzes 1 zugrundeliegende  _____ 
15 OLG Düsseldorf MDR 2009, 465, 466; MünchKomm/Braun § 595 Rdn. 1; Musielak/Voit § 595 Rdn. 2; 
Stein/Jonas/Schlosser § 595 Rdn. 1; Zöller/Greger § 595 Rdn. 3. Näher dazu § 597 Rdn. 11 und § 598 Rdn. 4 f. 
16 Baumbach/Lauterbach/Hartmann § 595 Rdn. 2; Zöller/Greger § 595 Rdn. 1. 
17 Lepczyk JuS 2010, 30, 31; Voraufl. Anm. B I. 
18 HK-ZPO/Eichele § 595 Rdn. 4; MünchKomm/Braun § 595 Rdn. 1; Prütting/Gehrlein/Hall § 595 Rdn. 2. 
19 Stein/Jonas/Schlosser § 595 Rdn. 1; Zöller/Greger § 595 Rdn. 1. 
20 Musielak/Voit § 595 Rdn. 3; Stein/Jonas/Schlosser § 595 Rdn. 1. 
21 OLG Köln OLGRspr 5, 50, 51 f.; Baumbach/Lauterbach/Hartmann § 595 Rdn. 2; Musielak/Voit § 595 
Rdn. 2; Prütting/Gehrlein/Hall § 595 Rdn. 1; Thomas/Putzo/Reichold § 595 Rdn. 1; Zöller/Greger § 595 
Rdn. 3; Rosenberg/Schwab/Gottwald ZPR § 163 Rdn. 21; a.A. Stein/Jonas/Schlosser § 595 Rdn. 1 und § 600 
Rdn. 25: Widerklage. Da aber die Zulässigkeitsvoraussetzungen nicht aus § 33, sondern aus der jeweiligen 
Schadensersatznorm entnommen werden, handelt es sich in erster Linie um einen terminologischen Streit. 
22 Stein/Jonas/Schlosser § 595 Rdn. 5; Zöller/Greger § 595 Rdn. 3, enger Baumbach/Lauterbach/ 
Hartmann § 595 Rdn. 2; Thomas/Putzo/Reichold § 595 Rdn. 1; MünchKomm/Braun § 595 Rdn. 1: 
Gegenantrag muss gem. § 592 zum Urkundenprozess geeignet sein; a.A. OLG Köln OLGRspr 5, 50, 52: keine 
Beweisbeschränkung. 
23 Vgl. dazu unten § 600 Rdn. 59. 
24 Baumbach/Lauterbach/Hartmann § 595 Rdn. 2; Musielak/Voit § 595 Rdn. 2; Stein/Jonas/Schlosser 
§ 595 Rdn. 1; Zöller/Greger § 595 Rdn. 1. 
25 Vgl. bereits oben Rdn. 3 sowie § 600 Rdn. 28. 
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Aspekt der Überfrachtung also nicht eingreift.26 Stärker wiegt zwar das Argument, dass 
auf diese Weise das Nachverfahren nicht zu dem gewünschten Abschluss gelangt, weil 
hinsichtlich der Widerklage erneut ein Nachverfahren droht. Dieser Gesichtspunkt gilt 
aber nicht für ein gewöhnliches Verfahren, so dass auch gegen eine Urkundenwider-
klage nichts einzuwenden ist.27 

 
 
III. Beweismittelbeschränkung (Abs. 2) 
 
1. Allgemeines zum Beschränkungsgrundsatz. Ziel des Urkundenprozesses ist es, 

dem Kläger schnell zu einem vollstreckbaren Titel zu verhelfen.28 Hierzu verlangt das 
Gesetz ein beschleunigtes Beweisverfahren.29 Allerdings wird die Beschleunigung 
nicht dadurch erreicht, dass sämtliche präsente und damit sofort durchführbare Beweise 
zugelassen werden. Vielmehr richtet sich die ZPO nach dem aus dem gemeinen Recht 
stammenden Gedanken der schleunigen Beweismittel,30 wonach nur bestimmte Beweis-
mittel (hier: Urkunden immer, Antrag auf Parteivernehmung nur für bestimmte Tatsa-
chen) statthaft sind, und zwar selbst dann, wenn sie zu Verzögerungen führen,31 z.B. 
eine Vertagung erfordern.32 Andere werden dagegen nicht zugelassen, selbst wenn der 
Beweis genauso schnell oder schneller erhoben und der Prozess damit sogar sofort erle-
digt werden könnte,33 z.B. durch präsente Zeugen.34 In einem solchen Fall ist es gem. 
§ 139 Aufgabe des Richters, auf eine Abstandnahme nach § 596 hinzuwirken.35 

Unzulässige Beweismittel dürfen nach h.M. auch nicht im Wege des Urkundenbe-
weises (z.B. durch privatschriftliche Zeugenaussagen oder schriftliche Sachverständi-
gengutachten) mittelbar in den Urkundenprozess eingeführt werden.36  

Bei der Beweismittelbeschränkung handelt es sich um einen prozessrechtlichen 
Grundsatz, der neben etwaige materiell-rechtliche Einschränkungen bestimmter Einre-
den/Einwendungen (z.B. in Art. 17 WG, 22 ScheckG, §§ 796, 1138 BGB, 364 Abs. 2 HGB) 
tritt, die auch im ordentlichen Verfahren gelten.37 Absatz 2 regelt ferner lediglich ein Er-
fordernis der Beweisführung und wird daher nur relevant, wenn Beweisbedürftigkeit 
besteht, also nicht, wenn die maßgebenden Tatsachen offenkundig, zugestanden, nicht 
bestritten38 oder unerheblich39 sind.40 
 _____ 
26 Stein/Jonas/Schlosser § 600 Rdn. 19. 
27 H.M., vgl. Wieczorek/Hausmann § 33 Rdn. 28 m.w.N. 
28 Vor §§ 592–605a Rdn. 4; MünchKomm/Braun Vor §§ 592 ff. Rdn. 1. 
29 MünchKomm/Braun Vor §§ 592 ff. Rdn. 1 f. 
30 MünchKomm/Braun § 595 Rdn. 2; Stein/Jonas/Schlosser § 595 Rdn. 2a. 
31 Zu beachten aber LG Hamburg MDR 1974, 49: Ablehnung des an sich zulässigen Beweismittels, wenn 
Unerheblichkeit der Tatsache feststeht. 
32 Thomas/Putzo/Reichold § 595 Rdn. 3. 
33 Stein/Jonas/Schlosser § 595 Rdn. 2a. 
34 MünchKomm/Braun § 595 Rdn. 2; krit. dazu Stein 142 ff. 
35 Stein/Jonas/Schlosser § 595 Rdn. 2. 
36 BGHZ 1, 218, 220 ff.; RGZ 97, 162; RGZ 49, 374, 375; OLG Koblenz NJW 2012, 941; OLG Frankfurt WM 
1975, 87, 88; OLG Köln ZZP 73 (1960) 307, 308; OLG München NJW 1953, 1835; a.A. Stein/Jonas/Schlosser 
§ 595 Rdn. 2a Fn. 8; Becht NJW 1991, 1993 ff. mit beachtlichen Argumenten. Ausf. dazu noch Rdn. 23 ff. und 
§ 592 Rdn. 42 ff. (zur Urkundenechtheit und zur Verwertbarkeit von Sachverständigengutachten aus einem 
selbständigen Beweisverfahren) sowie Lembcke MDR 2008, 1016, 1017. 
37 Stein/Jonas/Schlosser § 595 Rdn. 2. 
38 Stein/Jonas/Schlosser § 595 Rdn. 2b; Beckmann Die Bindungswirkung des Vorbehaltsurteils im 
Urkunden-, Wechsel- und Scheckprozeß (1989) 110, 118 m.w.N. 
39 LG Hamburg MDR 1974, 49; Stein/Jonas/Schlosser § 595 Rdn. 2a Fn. 7. 
40 BGH NJW 2008, 523; OLG München MDR 2004, 531, 532; OLG Jena MDR 1997, 975. Zum urkundlichen 
Beweiserfordernis bei unbestrittenen anspruchsbegründenden Tatsachen vgl. § 592 Rdn. 31. 

12 

13 



Fünftes Buch – Urkunden und Wechselprozess  § 595 

31 Olzen 

2. Anwendungsbereich und Umfang des Beschränkungsgrundsatzes. Die Be-
weismittelbeschränkung gilt nicht für den gesamten Urkundenprozess, sondern bemisst 
sich nach den zu beweisenden Tatsachen.41 

 
a) Prozess-/Sachurteilsvoraussetzungen, prozesshindernde Einreden, etc. Die 

Sachurteilsvoraussetzungen einschließlich der Erfordernisse der §§ 257 ff. unterfallen 
nicht den beweisrechtlichen Beschränkungen des Urkundenprozesses.42 Eine beschränk-
te Nachprüfung wäre mit ihrer zwingenden Natur unvereinbar.43 

 
aa) Prozesshindernde Einreden. Gleiches gilt grundsätzlich auch für prozesshin-

dernde Einreden (§§ 110 Abs. 1, 269 Abs. 6, 1032 Abs. 1)44 obwohl sie der Geltendmachung 
durch den Beklagten bedürfen.45 Dies folgt aus § 599, der bei einem Widerspruch gegen 
den materiellen Anspruch den Vorbehalt des Beklagten zulässt. Ein entsprechender Vor-
behalt bei prozesshindernden Einreden würde diese in ihrer Wirkung nicht erhalten, 
sondern gegenstandslos machen, da der Urkundenprozess ohne ihre Berücksichtigung 
durchgeführt würde, also z.B. trotz eines behaupteten Schiedsvertrages. Dann findet 
aber auch Absatz 2 keine Anwendung, der gerade auf der Möglichkeit eines Vorbehaltes 
beruht.46 

Ob die Beweismittelbeschränkungen für den Nachweis prozesshindernder Einreden 
auch gelten, wenn ihnen eine Vereinbarung zugrundeliegt, ist str. Für die Einrede des 
Schiedsvertrages (§§ 1029, 1032) bzw. des vertraglichen Ausschlusses des Urkundenpro-
zesses wird die Beweismittelbeschränkung unter Hinweis auf ihren Sinn von Stein/ 
Jonas/Schlosser bejaht.47 Der BGH48 und die h.L.49 lassen hingegen alle Beweismittel zu. 
Der letzteren Auffassung ist wiederum wegen der fehlenden Vorbehaltsmöglichkeit nach 
§ 599 und der daraus resultierenden Unanwendbarkeit des Absatzes 2 zu folgen. Pro-
zesshindernde Einreden müssen auch deshalb bereits im Urkundenprozess geltend ge-
macht werden, weil die mündliche Verhandlung in diesem Vorverfahren eine Verhand-
lung zur Sache i.S.d. § 282 Abs. 3 darstellt;50 andernfalls droht Präklusion.51 

Auch alle anderen von Amts wegen zu beachtenden Tatsachen unterliegen nicht 
den beweisrechtlichen Beschränkungen,52 z.B. Tatsachen, von denen die Ablehnung 
eines Richters abhängt oder die zur Unterbrechung oder Aussetzung des Verfahrens füh-
ren.53 Das Gleiche gilt für die Feststellung ausländischen Rechts.54  _____ 
41 MünchKomm/Braun § 595 Rdn. 2. 
42 KG OLGRspr 9, 77 f. (Klageerhebung); OLG Frankfurt WM 1974, 1082 (Gerichtsstandsvereinbarung); 
OLG Celle Nds.Rpfl 1949, 38, 39 (örtliche und sachliche Zuständigkeit); MünchKomm/Braun § 595 Rdn. 3 
und § 592 Rdn. 15; vgl. § 592 Rdn. 36 ff. 
43 BGH NJW 1986, 2765; RGZ 160, 338, 346; Stein/Jonas/Schlosser § 595 Rdn. 5. 
44 Vgl. dazu BGH NJW 2000, 3720. 
45 BGH NJW 1986, 2765. 
46 BGH NJW 1986, 2765; RGZ 160, 338, 346; BAG NJW 1972, 1216; Baumbach/Lauterbach/Hartmann § 592 
Rdn. 3; Stein/Jonas/Schlosser § 595 Rdn. 5. 
47 Stein/Jonas/Schlosser § 595 Rdn. 5. 
48 BGH JR 2007, 69 m. Anm. Elsing; BGH NJW 1994, 136; NJW 1986, 2765. 
49 Vgl. statt aller Zöller/Greger § 592 Rdn. 9. 
50 Im Erg. ebenso OLG Düsseldorf NJW 1983, 2149, 2150; Stein/Jonas/Schlosser § 595 Rdn. 5 und § 600 
Rdn. 11 ff. 
51 Zu dem aufgehobenen § 594, der Sondervorschriften für prozesshindernde Einreden enthielt, vgl. 
Stein/Jonas/Schlosser § 594 , 20. Aufl. 
52 OLG Frankfurt WM 1974, 1082 (Gerichtsstandsvereinbarung); Baumbach/Lauterbach/Hartmann § 595 
Rdn. 4; MünchKomm/Braun § 595 Rdn. 3. 
53 RG JW 1901, 718 (Aussetzung); Stein/Jonas/Schlosser § 595 Rdn. 5. 
54 BGH NJW-RR 1997, 1154. 
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bb) Widerruf eines Geständnisses. Streit besteht bezüglich solcher Tatsachen, de-
ren Nachweis zur Beseitigung der Wirkungen eines gerichtlichen Geständnisses gem. 
§ 290 erforderlich ist. Während man z.T. eine Beweismittelbeschränkung gem. § 595 ver-
neint,55 wird sie von der h.M. bejaht.56 Der letzteren Auffassung ist deshalb zu folgen, 
weil das Geständnis zwar eine Prozesshandlung darstellt, sich inhaltlich aber auf mate-
riell-rechtliche Tatsachen bezieht,57 für deren Nachweis die Beweismittelbeschränkun-
gen des Urkundenprozesses gelten. 

 
cc) Kostenentscheidung. Str. ist ebenfalls die Anwendung der Absätze 2, 3 auf Be-

weiserhebungen im Rahmen einer Kosten(grund)entscheidung, z.B. gem. § 93.58 Sie 
wird größtenteils verneint,59 teilweise jedoch mit der Begründung bejaht, dass Verzöge-
rungen, die mit einer unbeschränkten Beweisaufnahme verbunden wären, dem Kläger 
nicht zuzumuten seien.60 Aber auch hier muss darauf abgestellt werden, ob die Beweis-
mittelbeschränkung hinsichtlich der Kostentragungspflicht einen Bestandteil des mate-
riell-rechtlichen Anspruchs betrifft und damit vorbehaltsfähig (§ 599 Abs. 1) ist.61 Davon 
geht ein Teil der Lehre zumindest für den Fall des § 93 aus.62 Hiernach könnte trotz eines 
Anerkenntnisses in der Hauptsache allein wegen der Kosten ein Vorbehaltsurteil gem. 
§ 599 ergehen.63 Dem steht jedoch entgegen, dass das Gericht über die Kosten des Rechts-
streits gem. § 308 Abs. 2 – auch bei § 9364 – von Amts wegen zu entscheiden hat, alle von 
Amts wegen zu überprüfenden Fragen aber von den Beweismittelbeschränkungen nicht 
erfasst werden.65 Zudem entspricht es nicht dem Beschleunigungszweck des Urkunden-
prozesses, die Kostenfrage erst im Nachverfahren zu klären.66 

Zu der Erledigung des Rechtsstreits in der Hauptsache vgl. § 596 Rdn. 24 ff. 
 
b) Anspruchsbegründende Tatsachen. Alle anspruchsbegründenden materiellen 

Tatsachen können gem. § 592 ausschließlich durch Urkunden bewiesen werden. Unzu-
lässig ist hiernach der Antrag auf Parteivernehmung gem. Absatz 2, es sei denn, es 
handelt sich um die Frage der Echtheit oder Unechtheit einer Urkunde.67 Wird im Rah-
men eines Urkundenprozesses in erster Instanz eine Parteivernehmung entgegen § 592 
durchgeführt, so bleibt diese im weiteren Verfahren (Berufungsverfahren) unberücksich-
tigt.68 

Für den Urkundenbeweis genügt die Vorlage einer Urkunde, die zwar nicht selbst 
Träger des geltend gemachten Anspruchs ist, aber gem. § 286 den Schluss auf die zu be- _____ 
55 Stein/Jonas/Schlosser § 595 Rdn. 5. 
56 OLG Hamburg Recht 1932 Nr. 659; Baumbach/Lauterbach/Hartmann § 595 Rdn. 3; MünchKomm/ 
Braun § 595 Rdn. 6; Musielak/Voit § 595 Rdn. 7. 
57 Thomas/Putzo/Reichold § 288 Rdn. 1. 
58 Vgl. auch § 599 Rdn. 15. 
59 OLG Karlsruhe OLGZ 1986, 124, 125; Baumbach/Lauterbach/Hartmann § 595 Rdn. 4; Musielak/Voit 
§ 595 Rdn. 7. 
60 Stein/Jonas/Schlosser § 595 Rdn. 5. 
61 Vgl. dazu Rdn. 16. 
62 Stein/Jonas/Schlosser § 595 Rdn. 5. 
63 Stein/Jonas/Schlosser § 599 Rdn. 2; so auch OLG München MDR 1963, 603; Schroer JZ 1955, 153 f.; a.A. 
KG JW 1925, 2019, 2020; OLG Karlsruhe OLGZ 1986, 124; Thomas/Putzo/Reichold § 599 Rdn. 5; Zöller/Greger 
§ 599 Rdn. 7; Göppinger ZZP 70 (1957) 221, 227 (Frage der Klageveranlassung und nicht der 
Anspruchsbegründung); Künkel NJW 1963, 1041, 1043; Schwab JZ 1955, 154. 
64 OLG Karlsruhe OLGZ 1986, 124, 125; Stein/Jonas/Leipold § 93 Rdn. 2; Schwab JZ 1955, 154. 
65 Vgl. Rdn. 17. 
66 OLG Karlsruhe OLGZ 1986, 124, 125; Thomas/Putzo/Reichold § 599 Rdn. 5; Zöller/Greger § 599 Rdn. 7. 
67 Vgl. im Einzelnen Rdn. 23 ff., 37. 
68 OLG Karlsruhe BB 1971, 1384. 
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